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►B VERORDNUNG (EG) Nr. 798/2008 DER KOMMISSION 

vom 8. August 2008 

zur Erstellung einer Liste von Drittländern, Gebieten, Zonen und Kompartimenten, aus denen die 
Einfuhr von Geflügel und Geflügelerzeugnissen in die Gemeinschaft und ihre Durchfuhr durch die 

Gemeinschaft zugelassen ist, und zur Festlegung der diesbezüglichen Veterinärbescheinigungen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(ABl. L 226 vom 23.8.2008, S. 1) 

Geändert durch: 

Amtsblatt 
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►M1 Verordnung (EG) Nr. 1291/2008 der Kommission vom 18. Dezember 
2008 

L 340 22 19.12.2008 

►M2 Verordnung (EG) Nr. 411/2009 der Kommission vom 18. Mai 2009 L 124 3 20.5.2009 
►M3 Verordnung (EU) Nr. 215/2010 der Kommission vom 5. März 2010 L 76 1 23.3.2010 
►M4 Verordnung (EU) Nr. 241/2010 der Kommission vom 8. März 2010 L 77 1 24.3.2010 
►M5 Verordnung (EU) Nr. 254/2010 der Kommission vom 10. März 2010 L 80 1 26.3.2010 
►M6 Verordnung (EU) Nr. 332/2010 der Kommission vom 22. April 2010 L 102 10 23.4.2010 
►M7 Verordnung (EU) Nr. 925/2010 der Kommission vom 15. Oktober 

2010 
L 272 1 16.10.2010 

►M8 geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 364/2011 der Kommission 
vom 13. April 2011 

L 100 30 14.4.2011 

►M9 Verordnung (EU) Nr. 955/2010 der Kommission vom 22. Oktober 
2010 

L 279 3 23.10.2010 

►M10 geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 364/2011 der Kommission 
vom 13. April 2011 

L 100 30 14.4.2011 

►M11 Verordnung (EU) Nr. 364/2011 der Kommission vom 13. April 2011 L 100 30 14.4.2011 
►M12 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 427/2011 der Kommission vom 2. 

Mai 2011 
L 113 3 3.5.2011 

►M13 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 536/2011 der Kommission vom 1. 
Juni 2011 

L 147 1 2.6.2011 

►M14 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 991/2011 der Kommission vom 5. 
Oktober 2011 

L 261 19 6.10.2011 

►M15 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1132/2011 der Kommission vom 8. 
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►M16 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1380/2011 der Kommission vom 
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►M17 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 110/2012 der Kommission vom 9. 
Februar 2012 
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►M18 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 393/2012 der Kommission vom 7. 
Mai 2012 
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VERORDNUNG (EG) Nr. 798/2008 DER KOMMISSION 

vom 8. August 2008 

zur Erstellung einer Liste von Drittländern, Gebieten, Zonen und 
Kompartimenten, aus denen die Einfuhr von Geflügel und 
Geflügelerzeugnissen in die Gemeinschaft und ihre Durchfuhr 
durch die Gemeinschaft zugelassen ist, und zur Festlegung der 

diesbezüglichen Veterinärbescheinigungen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

KAPITEL I 

GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND DEFINITIONEN 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Die vorliegende Verordnung regelt die Anforderungen an die 
Ausstellung von Veterinärbescheinigungen für die Einfuhr nachfolgen
der Erzeugnisse („Erzeugnisse“) in die Gemeinschaft und für deren 
Durchfuhr durch die Gemeinschaft, einschließlich der Lagerung wäh
rend der Durchfuhr: 

a) Geflügel, Bruteier, Eintagsküken und spezifiziert pathogenfreie Eier; 

b) Fleisch, Hackfleisch/Faschiertes und Separatorenfleisch von Geflügel 
einschließlich Laufvögeln und Wildgeflügel, Eier und Eiprodukte. 

In ihr wird eine Liste von Drittländern, Gebieten, Zonen und Kompar
timenten festgelegt, aus denen solche Erzeugnisse in die Gemeinschaft 
eingeführt werden dürfen. 

(2) Die vorliegende Verordnung gilt nicht für Geflügel, das für Aus
stellungen, Tierschauen oder Wettbewerbe bestimmt ist. 

(3) Die vorliegende Verordnung gilt unbeschadet der besonderen An
forderungen an Bescheinigungen, die in einschlägigen Abkommen der 
Gemeinschaft mit Drittländern festgelegt sind. 

Artikel 2 

Definitionen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Geflügel“: Hühner, Puten, Perlhühner, Enten, Gänse, Wachteln, 
Tauben, Fasane, Rebhühner und Laufvögel (Ratitae), die zu Zucht
zwecken, zur Erzeugung von Fleisch oder Konsumeiern oder zur 
Wiederaufstockung von Federwildbeständen in Gefangenschaft auf
gezogen oder gehalten werden; 

2. „Bruteier“: zur Bebrütung bestimmte Eier von Geflügel; 

3. „Eintagsküken“: weniger als 72 Stunden altes, noch nicht gefütter
tes Geflügel sowie weniger als 72 Stunden alte Barbarie-Enten 
(Cairina moschata) und ihre Kreuzungen, gefüttert oder nicht; 

4. „Zuchtgeflügel“: mindestens 72 Stunden altes Geflügel, das zur 
Erzeugung von Bruteiern bestimmt ist; 

▼B
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5. „Nutzgeflügel“: mindestens 72 Stunden altes Geflügel, das aufgezo
gen wird 

a) zur Erzeugung von Fleisch und/oder Konsumeiern oder 

b) zur Wiederaufstockung von Federwildbeständen; 

6. „spezifiziert pathogenfreie Eier“: Bruteier, die von spezifiziert pa
thogenfreien Geflügelherden gemäß dem Europäischen Arznei
buch ( 1 ) stammen und ausschließlich für Diagnose- oder For
schungszwecke oder für die pharmazeutische Verwendung bestimmt 
sind. 

7. „Fleisch“: alle genusstauglichen Teile folgender Tierarten: 

a) Geflügel, d. h. landwirtschaftlich genutzte Vögel, einschließlich 
Vögeln, die als Hausgeflügel gehalten werden, ohne jedoch als 
domestiziert zu gelten, ausgenommen Laufvögel; 

b) Wildgeflügel, das zum menschlichen Verzehr erlegt wird; 

c) Laufvögel; 

8. „Separatorenfleisch“: von Geflügelschlachtkörpern oder nach dem 
Entfleischen fleischtragender Knochen von diesen maschinell ge
löste Fleischreste, deren Muskelfaserstruktur zerstört oder verändert 
wurde; 

9. „Hackfleisch/Faschiertes“: zerkleinertes entbeintes Fleisch mit ei
nem Salzgehalt von weniger als 1 %; 

10. „Zone“: einen klar abgegrenzten Teil eines Drittlandes, in dem eine 
Subpopulation von Tieren mit einem besonderen Gesundheitsstatus 
in Bezug auf eine bestimmte Krankheit lebt, für die die vorgeschrie
benen Überwachungs-, Bekämpfungs- und Biosicherheitsmaßnah
men zum Zweck der Einfuhr gemäß der vorliegenden Verordnung 
angewandt wurden und werden; 

11. „Kompartiment“: einen oder mehrere Geflügelbetriebe in einem 
Drittland mit gemeinsamem Biosicherheitsmanagement, in denen 
eine Geflügel-Subpopulation gehalten wird, die in Bezug auf eine 
bestimmte Krankheit einen einheitlichem Gesundheitsstatus auf
weist und für die die vorgeschriebenen Überwachungs-, Bekämp
fungs- und Biosicherheitsmaßnahmen zum Zweck der Einfuhr ge
mäß der vorliegenden Verordnung angewandt wurden und werden; 

12. „Betrieb“: eine Anlage oder einen Teil einer Anlage an einem ein
zigen Standort und mit mindestens einer der folgenden Ausrichtun
gen: 

a) Zucht: Erzeugung von Bruteiern zur Produktion von Zuchtgeflü
gel; 

b) Vermehrung: Erzeugung von Bruteiern zur Produktion von 
Nutzgeflügel; 

c) Aufzucht 

i) entweder von Zuchtgeflügel bis zum Erreichen des Repro
duktionsalters oder 

▼B 

( 1 ) http://www.edqm.eu (aktuelle Fassung).
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ii) von Nutzgeflügel bis zum Erreichen des Legealters; 

d) Haltung anderen Nutzgeflügels; 

13. „Brüterei“: einen Betrieb, in dem Eier bis zum Schlupf bebrütet 
werden und der Eintagsküken liefert; 

14. „Bestand“: sämtliches Geflügel mit ein und demselben Gesundheits
status, das in ein und derselben Anlage oder in ein und demselben 
Gehege gehalten wird und eine einzige epidemiologische Einheit 
bildet; bei Stallhaltung schließt diese Definition auch alle Tiere 
ein, die denselben Luftraum teilen; 

15. „aviäre Influenza“ (AI): eine Infektion von Geflügel durch Influen
zaviren des Typs A 

a) des Subtyps H5 oder H7; 

b) mit einem Index der intravenösen Pathogenität (IVPI) von über 
1,2 bei sechs Wochen alten Hühnern oder 

c) die bei vier bis acht Wochen alten, intravenös infizierten Hüh
nern eine Mortalität von mindestens 75 % bewirkt; 

16. „hochpathogene aviäre Influenza“ (HPAI): eine Infektion von Ge
flügel, verursacht durch 

a) AI-Viren des Subtyps H5 oder H7 mit einer Genomsequenz, die 
den bei anderen HPAI-Viren festgestellten Genomsequenzen äh
nelt und für multiple basische Aminosäuren im Spaltbereich des 
Hämagglutininmoleküls kodiert, d. h. das Hämagglutininmolekül 
kann von einer Wirtszell-Protease gespaltet werden, 

b) aviäre Influenza gemäß der Definition unter Nummer 15 Buch
staben b und c; 

17. „niedrigpathogene aviäre Influenza“ (LPAI): eine Infektion von Ge
flügel, verursacht durch AI-Viren des Subtyps H5 oder H7, außer 
HPAI; 

18. „Newcastle-Krankheit“ (ND): eine Infektion von Geflügel, 

a) die durch den Paramyxovirusstamm 1 verursacht wird und bei 
Eintagsküken einen Index der intrazerebralen Pathogenität (ICPI) 
von über 0,7 ergibt oder 

b) bei der mehrere basische Aminosäuren im Virus (entweder di
rekt oder durch Deduktion) am C-Terminus des F2-Proteins und 
von Phenylalanin am Rest 117, dem N-Terminus des F1-Pro
teins, nachgewiesen wurden; der Ausdruck „mehrere basische 
Aminosäuren“ bezeichnet mindestens drei Arginin- oder 
Lysin-Reste zwischen Rest 113 und Rest 116; lässt sich das 
hier beschriebene charakteristische Muster der Aminosäurereste 
nicht nachweisen, ist eine Charakterisierung des isolierten Virus 
durch einen ICPI-Test erforderlich; bei der oben angeführten 
Definition werden die Aminosäurereste beginnend mit dem 
N-Terminus der Aminosäuresequenz nummeriert, die aus der 
Nukleotidsequenz des F0-Gens abgeleitet wird; die Reste 113 
bis 116 entsprechen — von der Spaltungsstelle aus gesehen — 
den Resten -4 bis -1; 

▼B
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19. „amtlicher Tierarzt/amtliche Tierärztin“: den von der zuständigen 
Behörde benannten Tierarzt/die von der zuständigen Behörde be
nannte Tierärztin; 

20. „Differenzierung zwischen infizierten und geimpften Tieren (diffe
rentiating infected from vaccinated animal, DIVA-Strategie)“: eine 
Impfstrategie, die es durch Anwendung eines Verfahrens zum 
Nachweis von Antikörpern gegen das Feldvirus bei Verwendung 
nicht geimpfter Sentineltiere ermöglicht, zwischen geimpften/infi
zierten und geimpften/nicht infizierten Tieren zu unterscheiden. 

KAPITEL II 

ALLGEMEINE EINFUHR- UND DURCHFUHRBEDINGUNGEN 

Artikel 3 

Liste von Drittländern, Gebieten, Zonen und Kompartimenten, aus 
denen Waren in die Gemeinschaft eingeführt bzw. durch die 

Gemeinschaft durchgeführt werden dürfen 

Die Waren dürfen ausschließlich aus den in den Spalten 1 und 3 der 
Tabelle in Anhang I Teil 1 genannten Drittländern, Gebieten, Zonen und 
Kompartimenten in die Gemeinschaft eingeführt bzw. durch die 
Gemeinschaft durchgeführt werden. 

Artikel 4 

Veterinärbescheinigung 

(1) Den in die Gemeinschaft eingeführten Waren liegt eine Veterinär
bescheinigung für die jeweilige Ware gemäß Spalte 4 der Tabelle in 
Anhang I Teil 1 bei, die auf den Muster-Veterinärbescheinigungen in 
Anhang I Teil 2 basiert und gemäß den Erläuterungen erstellt wurde 
(„Bescheinigung“). 

(2) Werden diese Waren — auch nur teilweise — per Schiff beför
dert, so wird den Veterinärbescheinigungen für die Einfuhr von Geflü
gel und Eintagsküken eine Erklärung des Schiffskapitäns gemäß An
hang II beigefügt. 

(3) Sendungen mit Geflügel, Bruteiern und Eintagsküken, die durch 
die Gemeinschaft durchgeführt werden, wird Folgendes beigefügt: 

a) eine Veterinärbescheinigung gemäß Absatz 1 mit dem Vermerk „zur 
Durchfuhr durch die EG“ und 

b) eine vom Bestimmungsdrittland verlangte Bescheinigung. 

(4) Sendungen mit spezifiziert pathogenfreien Eiern, Fleisch, Hack
fleisch/Faschiertem oder Separatorenfleisch von Geflügel einschließlich 
Laufvögeln und Wildgeflügel und Sendungen mit Eiern oder Eiproduk
ten, die durch die Gemeinschaft durchgeführt werden, liegt eine Be
scheinigung bei, die nach dem Muster in Anhang XI erstellt wurde 
und den darin festgelegten Bedingungen entspricht. 

▼B
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(5) Im Sinne der vorliegenden Verordnung kann die Durchfuhr auch 
die Lagerung während der Durchfuhr gemäß Artikel 12 und 13 der 
Richtlinie 97/78/EG einschließen. 

(6) Die Bescheinigungen können auch elektronisch oder nach ande
ren auf Gemeinschaftsebene vereinbarten harmonisierten Systemen er
stellt werden. 

▼M42 

Artikel 5 

Einfuhr- und Durchfuhrbedingungen 

(1) Waren, die in die Union eingeführt oder durch diese durchgeführt 
werden, erfüllen 

a) die Bedingungen gemäß den Artikeln 6 und 7 sowie gemäß Kapitel III; 

b) die zusätzlichen Garantien gemäß Spalte 5 der Tabelle in Anhang I 
Teil 1; 

c) die besonderen Bedingungen gemäß Spalte 6 und entsprechen gege
benenfalls dem Schlussdatum gemäß Spalte 6A und dem Anfangs
datum gemäß Spalte 6B der Tabelle in Anhang I Teil 1; 

d) die Bedingungen hinsichtlich der Genehmigung eines Programms zur 
Salmonellenbekämpfung und die entsprechenden Einschränkungen, 
die nur dann gelten, wenn dies in der betreffenden Spalte der Tabelle 
in Anhang I Teil 1 angegeben ist; 

e) die zusätzlichen Garantien bezüglich der Tiergesundheit, soweit vom 
Bestimmungsmitgliedstaat gefordert und in dieser Bescheinigung 
genannt. 

(2) Die folgenden in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht 
für einzelne Sendungen mit weniger als 20 Einheiten an Geflügel (außer 
Laufvögeln), Bruteiern und Eintagsküken (außer von Laufvögeln): 

a) Buchstabe b; 

b) Buchstabe d, wenn die Sendungen gemäß Artikel 1 Absatz 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 für die Primärproduktion von Ge
flügel vorgesehen sind, die für den privaten häuslichen Gebrauch 
bestimmt ist oder zur direkten Abgabe von Primärerzeugnissen in 
kleinen Mengen durch den Erzeuger an den Endverbraucher führt. 

▼B 

Artikel 6 

Untersuchungs-, Probenahme- und Testverfahren 

Sind Untersuchungen, Probenahmen und Tests in Bezug auf aviäre 
Influenza, Mycoplasmen, Newcastle-Krankheit, Salmonellen und andere 
Krankheitserreger, die für die Gesundheit von Mensch oder Tier von 
Bedeutung sind, für die Einfuhr von Waren in die Gemeinschaft in 
Übereinstimmung mit den Bescheinigungen erforderlich, dürfen der
artige Waren in die Gemeinschaft nur eingeführt werden, sofern diese 
Untersuchungen, Probenahmen und Tests von der zuständigen Behörde 
des betreffenden Drittlandes oder gegebenenfalls des Bestimmungsmit
gliedstaats gemäß Anhang III durchgeführt wurden. 

▼B
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Artikel 7 

Anforderungen bezüglich der Meldung von Krankheiten 

Waren dürfen in die Gemeinschaft aus Drittländern, Gebieten, Zonen 
und Kompartimenten nur eingeführt werden, wenn das betreffende Dritt
land: 

▼M2 
a) die Kommission innerhalb von 24 Stunden nach Bestätigung eines 

ersten Ausbruchs der LPAI, HPAI oder der Newcastle-Krankheit 
über die Seuchenlage informiert; 

b) dem gemeinschaftlichen Referenzlabor für Aviäre Influenza und 
Newcastle-Krankheit ( 1 ) unverzüglich Virusisolate von den ersten 
Ausbrüchen der HPAI bzw. der Newcastle-Krankheit übermittelt; 
solche Virusisolate sind nicht erforderlich für die Einfuhr von Eiern, 
Eiprodukten und spezifiziert pathogenfreien Eiern aus Drittländern, 
Gebieten, Zonen und Kompartimenten, aus denen die Einfuhr solcher 
Waren in die Gemeinschaft zugelassen ist; 

▼B 
c) der Kommission regelmäßig aktualisierte Angaben zur Seuchenlage 

vorlegt. 

KAPITEL III 

TIERGESUNDHEITSSTATUS IN DRITTLÄNDERN, GEBIETEN, 
ZONEN UND KOMPARTIMENTEN IN BEZUG AUF AVIÄRE 

INFLUENZA UND NEWCASTLE-KRANKHEIT 

Artikel 8 

Von aviärer Influenza freie Drittländer, Gebiete, Zonen und 
Kompartimente 

(1) Im Sinne der vorliegenden Verordnung gilt ein Drittland, ein 
Gebiet, eine Zone oder ein Kompartiment, aus dem bzw. aus der Waren 
in die Gemeinschaft eingeführt werden, als frei von aviärer Influenza, 
sofern: 

a) aviäre Influenza in dem Drittland, dem Gebiet, der Zone oder dem 
Kompartiment über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten 
vor der Ausstellung der Bescheinigung durch den amtlichen Tierarzt 
bzw. die amtliche Tierärztin nicht aufgetreten ist; 

b) ein Überwachungsprogramm für aviäre Influenza gemäß Artikel 10 
über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten vor der Aus
stellung der unter Buchstabe a genannten Bescheinigung durch
geführt wurde, soweit dies in der Bescheinigung gefordert ist. 

(2) Tritt in einem Drittland, einem Gebiet, einer Zone oder einem 
Kompartiment, das bzw. die zuvor gemäß Absatz 1 frei von dieser 
Krankheit war, aviäre Influenza auf, so wird dieses Drittland, dieses 
Gebiet, diese Zone oder dieses Kompartiment wieder als frei von aviärer 
Influenza eingestuft, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

▼B 

( 1 ) Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey, KT15 3NB, 
Vereinigtes Königreich.
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a) Im Falle der HPAI wurde zu deren Bekämpfung ein Tilgungspro
gramm durchgeführt; 

b) im Falle der LPAI wurde zu deren Bekämpfung entweder ein Til
gungsprogramm durchgeführt oder das betroffene Geflügel 
geschlachtet; 

c) in allen zuvor infizierten Betrieben wurde eine angemessene Rei
nigung und Desinfektion durchgeführt; 

d) nach Abschluss der unter Buchstabe c genannten Reinigung und 
Desinfektion wurde gemäß Anhang IV Teil II drei Monate lang 
auf aviäre Influenza überwacht, wobei das Ergebnis negativ war. 

Artikel 9 

HPAI-freie Drittländer, Gebiete, Zonen und Kompartimente 

(1) Im Sinne der vorliegenden Verordnung gilt ein Drittland, ein 
Gebiet, eine Zone oder ein Kompartiment, aus dem bzw. aus der Waren 
in die Gemeinschaft eingeführt werden, als HPAI-frei, sofern diese 
Krankheit in dem Drittland, dem Gebiet, der Zone oder dem Kompar
timent für einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten vor der Aus
stellung der Bescheinigung durch den amtlichen Tierarzt bzw. die amt
liche Tierärztin nicht aufgetreten ist. 

(2) Tritt in einem Drittland, einem Gebiet, einer Zone oder einem 
Kompartiment, das bzw. die zuvor gemäß Absatz 1 frei von dieser 
Krankheit war, HPAI auf, so wird dieses Drittland, dieses Gebiet, diese 
Zone oder dieses Kompartiment wieder als HPAI-frei eingestuft, wenn 
folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) Zur Bekämpfung der Krankheit wurde in allen zuvor infizierten 
Betrieben ein Tilgungsprogramm einschließlich einer angemessenen 
Reinigung und Desinfektion durchgeführt; 

b) nach Abschluss des unter Buchstabe a genannten Tilgungspro
gramms und der entsprechenden Reinigung und Desinfektion wurde 
gemäß Anhang IV Teil II drei Monate lang auf aviäre Influenza 
überwacht, wobei das Ergebnis negativ war. 

Artikel 10 

Programme zurÜberwachung auf aviäre Influenza 

Ist in der Bescheinigung ein Überwachungsprogramm für aviäre Influ
enza vorgeschrieben, dürfen Waren aus Drittländern, Gebieten, Zonen 
oder Kompartimenten nur in die Gemeinschaft eingeführt werden, wenn 

a) das Drittland, das Gebiet, die Zone oder das Kompartiment für einen 
Zeitraum von mindestens sechs Monaten ein Überwachungspro
gramm für aviäre Influenza durchgeführt hat, wie in Spalte 7 der 
Tabelle in Anhang I Teil 1 angegeben, sofern dieses Programm den 
Anforderungen 

▼B
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i) in Anhang IV Teil I oder 

ii) des Gesundheitskodex für Landtiere der OIE ( 1 ) genügt; 

b) das Drittland die Kommission über alle Änderungen an seinem Über
wachungsprogramm für aviäre Influenza informiert. 

Artikel 11 

Impfung gegen aviäre Influenza 

Wird in Drittländern, Gebieten, Zonen oder Kompartimenten gegen 
aviäre Influenza geimpft, dürfen Geflügel oder sonstige von geimpftem 
Geflügel stammende Waren nur in die Gemeinschaft eingeführt werden, 
wenn: 

a) das Drittland die Impfungen gegen aviäre Influenza nach einem 
Impfplan durchführt, der in Spalte 8 der Tabelle in Anhang I Teil 
1 angegeben ist und den Anforderungen in Anhang V entspricht; 

b) das Drittland die Kommission über alle Änderungen an seinem Impf
plan gegen aviäre Influenza informiert. 

Artikel 12 

Von Newcastle-Krankheit freie Drittländer, Gebiete, Zonen und 
Kompartimente 

(1) Im Sinne der vorliegenden Verordnung gilt ein Drittland, ein 
Gebiet, eine Zone oder ein Kompartiment, aus dem bzw. aus der Waren 
in die Gemeinschaft eingeführt werden, als frei von Newcastle-Krank
heit, sofern 

a) in dem Drittland, dem Gebiet, der Zone oder dem Kompartiment 
zumindest in den letzten zwölf Monaten vor der Ausstellung der 
Bescheinigung durch den amtlichen Tierarzt bzw. die amtliche Tier
ärztin kein Ausbruch der Newcastle-Krankheit in Geflügelbeständen 
verzeichnet wurde; 

b) für mindestens den unter Buchstabe a genannten Zeitraum nicht 
gegen Newcastle-Krankheit mit Impfstoffen geimpft wurde, die nicht 
den Kriterien für anerkannte Impfstoffe gegen Newcastle-Krankheit 
gemäß Anhang VI entsprechen. 

(2) Tritt in einem Drittland, einem Gebiet, einer Zone oder einem 
Kompartiment, das bzw. die zuvor gemäß Absatz 1 frei von dieser 
Krankheit war, die Newcastle-Krankheit auf, so wird dieses Drittland, 
dieses Gebiet, diese Zone oder dieses Kompartiment wieder als frei von 
Newcastle-Krankheit eingestuft, wenn folgende Bedingungen erfüllt 
sind: 

▼B 

( 1 ) http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm



 

02008R0798 — DE — 10.04.2021 — 052.001 — 12 

a) Zur Bekämpfung der Krankheit wurde ein Tilgungsprogramm durch
geführt; 

b) in allen zuvor infizierten Betrieben wurde eine angemessene Rei
nigung und Desinfektion durchgeführt; 

c) während eines Zeitraums von mindestens drei Monaten nach Ab
schluss des Tilgungsprogramms gemäß Buchstabe a und der Rei
nigung und Desinfektion gemäß Buchstabe b 

i) kann die zuständige Behörde eines Drittlandes durch intensive 
Untersuchungen einschließlich Laboruntersuchungen im Zusam
menhang mit dem Ausbruch nachweisen, dass in dem Drittland, 
dem Gebiet, der Zone oder dem Kompartiment diese Krankheit 
nicht aufgetreten ist; 

ii) wurde nicht gegen Newcastle-Krankheit mit Impfstoffen geimpft, 
die nicht den Kriterien für anerkannte Impfstoffe gegen 
Newcastle-Krankheit gemäß Anhang VI entsprechen. 

Artikel 13 

Ausnahmeregelung bezüglich der Verwendung von Impfstoffen 
gegen Newcastle-Krankheit 

(1) Bei Waren gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a wird abwei
chend von Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 12 Absatz 2 
Buchstabe c Ziffer ii ein Drittland, ein Gebiet, eine Zone oder ein 
Kompartiment als frei von Newcastle-Krankheit betrachtet, wenn fol
gende Bedingungen erfüllt sind: 

a) Das Drittland, das Gebiet, die Zone oder das Kompartiment erlaubt 
die Verwendung von Impfstoffen, die den allgemeinen Kriterien in 
Anhang VI Teil I, jedoch nicht den besonderen Kriterien in Anhang 
VI Teil II genügen; 

b) die zusätzlichen Gesundheitsanforderungen gemäß Anhang VII Teil I 
werden eingehalten. 

(2) Bei Waren gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b wird abwei
chend von Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 12 Absatz 2 
Buchstabe c Ziffer ii ein Drittland, ein Gebiet, eine Zone oder ein 
Kompartiment, aus dem bzw. aus der Geflügelfleisch in die Gemein
schaft eingeführt werden darf, als frei von Newcastle-Krankheit betrach
tet, wenn die zusätzlichen Gesundheitsanforderungen gemäß Anhang 
VII Teil II erfüllt sind. 

KAPITEL IV 

BESONDERE EINFUHRBEDINGUNGEN 

▼M42 

Artikel 14 

Besondere Bedingungen für die Einfuhr von Geflügel, Bruteiern 
und Eintagsküken 

(1) Zusätzlich zu den Bedingungen in den Kapiteln II und III gelten 
folgende besonderen Bedingungen für die Einfuhr von 

▼B
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a) Zucht- und Nutzgeflügel (außer Laufvögeln), Bruteiern und Eintags
küken (außer von Laufvögeln): die Anforderungen gemäß Anhang VIII; 

b) Zucht- und Nutzlaufvögeln sowie Bruteiern und Eintagsküken dieser 
Tierarten: die Anforderungen gemäß Anhang IX. 

(2) Die in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten besonderen Be
dingungen gelten nicht für einzelne Sendungen mit weniger als 20 Ein
heiten an Geflügel (außer Laufvögeln), Bruteiern und Eintagsküken 
(außer von Laufvögeln). Allerdings gelten für diese Sendungen die 
nach der Einfuhr zu erfüllenden Anforderungen gemäß Anhang VIII 
Abschnitt II. 

▼B 

Artikel 15 

Besondere Bedingungen für die Einfuhr spezifiziert pathogenfreier 
Eier 

Zusätzlich zu den Bedingungen in den Artikeln 3 bis 6 gelten für 
spezifiziert pathogenfreie Eier, die in die Gemeinschaft eingeführt wer
den, folgende Bedingungen: 

a) Sie erhalten einen Stempel mit dem ISO-Code des Herkunftsdritt
landes und der Zulassungsnummer des Herkunftsbetriebs; 

b) jede Packung spezifiziert pathogenfreier Eier enthält nur Eier ein und 
desselben Herkunftsdrittlandes, Betriebs und Absenders und weist 
zumindest die folgenden Angaben auf: 

i) die Informationen gemäß Buchstabe a; 

ii) die deutlich sichtbare und leserliche Angabe, dass die Sendung 
spezifiziert pathogenfreie Eier enthält; 

iii) den Namen des Absenders oder den Namen seines Betriebs und 
seine Anschrift; 

c) spezifiziert pathogenfreie Eier, die in die Gemeinschaft eingeführt 
werden, müssen nach positivem Abschluss der Einfuhrkontrollen 
direkt zu ihrem Bestimmungsort befördert werden. 

Artikel 16 

Besondere Bedingungen für die Beförderung von Geflügel und 
Eintagsküken 

Geflügel und Eintagsküken, die in die Gemeinschaft eingeführt werden, 
dürfen nicht 

a) auf ein Transportmittel geladen werden, das anderes Geflügel und 
andere Eintagsküken mit niedrigerem Gesundheitsstatus befördert; 

▼M42
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b) im Verlaufe der Beförderung in die Gemeinschaft durch ein Dritt
land, ein Gebiet, eine Zone oder ein Kompartiment befördert oder 
dort abgeladen werden, aus dem bzw. aus der die Einfuhr solchen 
Geflügels und solcher Eintagsküken in die Gemeinschaft nicht zu
gelassen ist. 

Artikel 17 

Besondere Bedingungen für die Einfuhr von Laufvogelfleisch 

In die Gemeinschaft darf nur Fleisch von Laufvögeln eingeführt werden, 
auf die die Schutzmaßnahmen gegen das Hämorrhagische Krim-Kongo- 
Fieber gemäß Anhang X Teil II angewandt wurden. 

KAPITEL V 

BESONDERE DURCHFUHRBEDINGUNGEN 

▼M15 

Artikel 18 

Ausnahmebestimmungen für die Durchfuhr durch Lettland, 
Litauen und Polen 

(1) Abweichend von Artikel 4 Absatz 4 wird die Durchfuhr von 
Sendungen mit Fleisch, Hackfleisch/Faschiertem oder Separatorenfleisch 
von Geflügel einschließlich Laufvögeln und Wildgeflügel und von Sen
dungen mit Eiern, Eiprodukten oder spezifiziert pathogenfreien Eiern 
zugelassen, die auf direktem Wege oder über ein anderes Drittland 
auf der Straße oder Schiene aus Russland kommen oder für Russland 
bestimmt sind und zwischen Grenzkontrollstellen in Lettland, Litauen 
und Polen befördert werden, die im Anhang der Entscheidung 
2009/821/EG ( 1 ) der Kommission aufgeführt sind, sofern folgende An
forderungen erfüllt sind: 

a) Die Sendung wurde vom amtlichen Tierarzt bzw. der amtlichen Tier
ärztin an der Eingangsgrenzkontrollstelle in Lettland, Litauen oder 
Polen mit einer fortlaufend nummerierten Plombe versiegelt. 

▼M56 __________ 

▼M26 
(2) Abweichend von Artikel 4 Absatz 4 wird die Durchfuhr von 
Sendungen mit Eiern, Eiprodukten und Geflügelfleisch genehmigt, die 
auf der Straße oder Schiene aus Belarus kommen und für das russische 
Gebiet Kaliningrad bestimmt sind und zwischen Grenzkontrollstellen in 
Litauen befördert werden, die im Anhang der Entscheidung 
2009/821/EG aufgeführt sind, sofern folgende Anforderungen erfüllt 
sind: 

▼M15 
a) Die Sendung wurde vom amtlichen Tierarzt bzw. der amtlichen Tier

ärztin an der Eingangsgrenzkontrollstelle in Litauen mit einer fort
laufend nummerierten Plombe versiegelt. 

▼M56 __________ 

__________ 

▼B 

( 1 ) ABl. L 296 vom 12.11.2009, S. 1.
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Artikel 18a 

Ausnahmebestimmungen für die Durchfuhr durch Kroatien von 
Sendungen, die aus Bosnien und Herzegowina stammen und für 

Drittländer bestimmt sind 

(1) Abweichend von Artikel 4 Absatz 4 wird die direkte Durchfuhr 
auf der Straße von Sendungen mit Fleisch, Hackfleisch/Faschiertem und 
Separatorenfleisch von Geflügel, einschließlich Laufvögeln und Wild
geflügel, und von Sendungen mit Eiern, Eiprodukten und spezifiziert 
pathogenfreien Eiern zugelassen, die aus Bosnien und Herzegowina 
kommen und für Drittländer bestimmt sind und zwischen der Grenz
kontrollstelle Nova Sela und der Grenzkontrollstelle Ploče befördert 
werden, sofern folgende Anforderungen erfüllt sind: 

a) Die Sendung wird vom amtlichen Tierarzt bzw. der amtlichen Tier
ärztin an der Eingangsgrenzkontrollstelle anhand einer Plombe mit 
Seriennummer verplombt; 

b) die Begleitpapiere der Sendung gemäß Artikel 7 der Richtlinie 
97/78/EG tragen auf jeder Seite den vom amtlichen Tierarzt bzw. 
der amtlichen Tierärztin an der Eingangsgrenzkontrollstelle auf
gebrachten Stempel „NUR ZUR DURCHFUHR DURCH DIE EU 
IN DRITTLÄNDER“; 

c) die Verfahrensvorschriften gemäß Artikel 11 der Richtlinie 97/78/EG 
werden eingehalten; 

d) die Durchfuhrtauglichkeit der Sendung wird vom amtlichen Tierarzt 
bzw. der amtlichen Tierärztin an der Eingangsgrenzkontrollstelle auf 
dem Gemeinsamen Veterinärdokument für die Einfuhr gemäß Arti
kel 2 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 136/2004 der Kommis
sion ( 1 ) bescheinigt. 

(2) Das Abladen oder die Lagerung solcher Sendungen gemäß Ar
tikel 12 Absatz 4 oder Artikel 13 der Richtlinie 97/78/EG auf dem 
Gebiet der Union ist nicht zulässig. 

(3) Die zuständige Behörde führt regelmäßige Prüfungen durch, um 
sicherzustellen, dass die Zahl der Sendungen und die Warenmenge, die 
das Gebiet der Union verlassen, der Zahl der Sendungen und der Wa
renmenge entsprechen, die in das Gebiet der Union verbracht wurden. 

▼B 

KAPITEL VI 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 19 

Aufhebungen 

Die Entscheidungen 93/342/EWG, 94/438/EG und 2006/696/EG werden 
aufgehoben. 

Verweise auf die aufgehobenen Entscheidungen gelten als Verweise 
auf die vorliegende Verordnung nach der Entsprechungstabelle in 
Anhang XII. 

Artikel 20 

Übergangsbestimmungen 

Waren, für die entsprechende Veterinärbescheinigungen gemäß der Ent
scheidung 93/342/EWG, 94/438/EG oder 2006/696/EG ausgestellt wur
den, dürfen bis zum 15. Februar 2009 in die Gemeinschaft eingeführt 
bzw. durch die Gemeinschaft durchgeführt werden. 

▼M25 

( 1 ) ABl. L 21 vom 28.1.2004, S. 11.



 

02008R0798 — DE — 10.04.2021 — 052.001 — 16 

Artikel 21 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 
Sie gilt ab dem 1. Januar 2009. 
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel
bar in jedem Mitgliedstaat. 

▼B
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▼B 

ANHANG I 

GEFLÜGEL, BRUTEIER, EINTAGSKÜKEN, SPEZIFIZIERT PATHOGENFREIE EIER, FLEISCH, HACKFLEISCH/FASCHIERTES, SEPARATORENFLEISCH, EIER UND 
EIPRODUKTE 

▼M42 
TEIL 1 

Liste von Drittländern, Gebieten, Zonen und Kompartimenten 

ISO-Code und Name des 
Drittlandes oder Gebiets 

Code des 
Drittlandes, des 

Gebiets, der 
Zone oder des 
Kompartiments 

Beschreibung des Drittlandes, des Gebiets, der Zone oder des 
Kompartiments 

Veterinärbescheinigung 

B
es
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re
 

B
ed

in
gu

ng
en

 

Besondere Bedingungen 
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Ü
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 A
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pf

un
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ge
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Sa
lm

on
el

le
nb

ek
äm

p-
 

fu
ng

 (6 ) 

Muster 

Zu
sä

tz
lic

he
 G

ar
an

tie
n 

Schlussdatu ( 1 ) Anfangsda
tum ( 2 ) 

1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

AL — Albanien AL-0 Gesamtes Hoheitsgebiet EP, E S4 
AR — Argentinien AR-0 Gesamtes Hoheitsgebiet SPF 

POU, RAT, 
EP, E 

A S4 

WGM VIII 
▼M62 

AU — Australien AU-0 Gesamtes Hoheitsgebiet SPF 
EP, E S4 

BPP, DOC, 
HEP, SRP, 

LT20 

31.7.2020 S0, ST0 

BPR I 
DOR II 
HER III 
POU VI 
RAT VII 

▼M54 
BA — Bosnien und 
Herzegowina 

BA-0 Gesamtes Hoheitsgebiet E, EP S4 
POU
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▼M42 

1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

BR — Brasilien BR-0 Gesamtes Hoheitsgebiet SPF 

BR-1 Die Bundesstaaten 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo 
und Mato Grosso do Sul 

RAT, BPR, 
DOR, HER, 

SRA 

N A 

BR-2 Die Bundesstaaten 
Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
und São Paulo 

BPP, DOC, 
HEP, SRP, 

LT20 

N S5, ST0 

BR-3 Bundesdistrikt und die Bundesstaaten 
Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina und São Paulo 

WGM VIII 

EP, E, POU N S4 

BW — Botsuana BW-0 Gesamtes Hoheitsgebiet SPF 

EP, E S4 

BPR I 

DOR II 

HER III 

RAT VII 
▼M53 

BY — Belarus BY-0 Gesamtes Hoheitsgebiet EP, E, POU 

(alle drei nur 
zur Durchfuhr 
durch Litauen) 

IX 

▼M52 
CA — Kanada CA-0 Gesamtes Hoheitsgebiet SPF 

EP, E S4 

CA-1 Gesamtes Hoheitsgebiet Kanadas ohne das Gebiet CA-2 WGM VIII 

BPR, BPP, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

N A S1, ST1 

POU, RAT N 

CA-2 Gebiet, das folgende Teile des kanadischen Hoheits
gebiets umfasst: Keine
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▼M42 

1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

CH — Schweiz CH-0 Gesamtes Hoheitsgebiet ( 3 ) A ( 3 ) 

CL — Chile CL-0 Gesamtes Hoheitsgebiet SPF 

EP, E S4 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

N A S0, ST0 

WGM VIII 

POU, RAT N 

CN — China CN-0 Gesamtes Hoheitsgebiet EP 

CN-1 Provinz Shandong POU, E VI P2 6.2.2004 — S4 

▼M70 

GB — Vereinigtes 
Königreich ( 7 ) 

GB-0 Gesamtes Hoheitsgebiet SPF 

EP, E 

GB-1 Gesamtes Hoheitsgebiet des Vereinigten Königreichs 
ohne das Gebiet GB-2 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

N A 

WGM 

POU, RAT N 

GB-2 Folgendes Gebiet des Vereinigten Königreichs: 

GB-2.1 North Yorkshire County: 

Das Gebiet in einem Umkreis von 10 km um N54.30 und 
W1.47 (WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

N 

P2 

1.1.2021 6.1.2021 A 

WGM P2 1.1.2021 6.1.2021 

POU, RAT N 

P2 

1.1.2021 6.1.2021
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▼M70 

1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

GB-2.2 North Yorkshire County: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 10 km um N54.29 und 
W1.45 (WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

N 
P2 

1.1.2021 8.1.2021 A 

WGM P2 1.1.2021 8.1.2021 

POU, RAT N 
P2 

1.1.2021 8.1.2021 

GB-2.3 Norfolk County: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 10 km um N52.49 und 
E0.95 (WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

N 
P2 

1.1.2021 10.1.2021 A 

WGM P2 1.1.2021 10.1.2021 

POU, RAT N 
P2 

1.1.2021 10.1.2021 

GB-2.4 Norfolk County: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 10 km um N52.72 und 
E0.15 (WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

N 
P2 

1.1.2021 11.1.2021 A 

WGM P2 1.1.2021 11.1.2021 

POU, RAT N 
P2 

1.1.2021 11.1.2021 

GB-2.5 Derbyshire County: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 10 km um N52.93 und 
W1.57 (WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

N 
P2 

1.1.2021 17.1.2021 A 

WGM P2 1.1.2021 17.1.2021 

POU, RAT N 
P2 

1.1.2021 17.1.2021
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▼M70 

1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

GB-2.6 North Yorkshire County: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 10 km um N54.37 und 
W2.16 (WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

N 
P2 

1.1.2021 19.1.2021 A 

WGM P2 1.1.2021 19.1.2021 

POU, RAT N 
P2 

1.1.2021 19.1.2021 

GB-2.7 Orkney Islands: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 10 km um N59.28 und 
W2.44 (WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

N 
P2 

1.1.2021 20.1.2021 A 

WGM P2 1.1.2021 20.1.2021 

POU, RAT N 
P2 

1.1.2021 20.1.2021 

GB-2.8 Dorset County: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 10 km um N51.06 und 
W2.27 (WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

N 
P2 

1.1.2021 20.1.2021 A 

WGM P2 1.1.2021 20.1.2021 

POU, RAT N 
P2 

1.1.2021 20.1.2021 

GB-2.9 Norfolk County: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 10 km um N52.52 und 
E0.96 (WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

N 
P2 

1.1.2021 23.1.2021 A 

WGM P2 1.1.2021 23.1.2021 

POU, RAT N 
P2 

1.1.2021 23.1.2021
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▼M70 

1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

GB-2.10 Norfolk County: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 10 km um N52.52 und 
E0.95 (WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

N 
P2 

1.1.2021 28.1.2021 A 

WGM P2 1.1.2021 28.1.2021 
POU, RAT N 

P2 
1.1.2021 28.1.2021 

GB-2.11 Norfolk County: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 10,4 km um N52.53 
und E0.66 (WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

N 
P2 

1.1.2021 7.2.2021 A 

WGM P2 1.1.2021 7.2.2021 
POU, RAT N 

P2 
1.1.2021 7.2.2021 

GB-2.12 Devon County: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 10 km um N50.70 und 
W3.36 (WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

N 
P2 

1.1.2021 31.1.2021 A 

WGM P2 1.1.2021 31.1.2021 
POU, RAT N 

P2 
1.1.2021 31.1.2021 

GB-2.13 Nahe Amlwch, Isle of Anglesey, Wales: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 10 km um N53.38 und 
W4.30 (WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

N 
P2 

27.1.2021 A 

WGM P2 27.1.2021 
POU, RAT N 

P2 
27.1.2021 

GB-2.14 Nahe Redcar, Redcar und Cleveland, England: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 10 km um N54.57 und 
W1.07 (WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

N 
P2 

8.2.2021 A 

WGM P2 8.2.2021 
POU, RAT N 

P2 
8.2.2021
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▼M70 

1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

GB-2.15 Glenrothes, Fife, Schottland: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 10 km um N56.23 und 
W3.02 (WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

N 
P2 

12.2.2021 A 

WGM P2 12.2.2021 
POU, RAT N 

P2 
12.2.2021 

GB-2.16 Staffordshire County, Derbyshire County: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 10 km um N52.99 und 
W1.85 (WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

N 
P2 

29.3.2021 A 

WGM P2 29.3.2021 
POU, RAT N 

P2 
29.3.2021 

▼M64 
GG — Guernsey GG-0 Gesamtes Hoheitsgebiet BPP, LT20 N A 

▼M42 
GL — Grönland GL-0 Gesamtes Hoheitsgebiet SPF 

EP, WGM 
HK — Hongkong HK-0 Das gesamte Gebiet der Sonderverwaltungszone Hong

kong 
EP 

▼M54 
IL — Israel ( 5 ) IL-0 Gesamtes Hoheitsgebiet SPF, EP 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 

LT20 

X P3 28.1.2017 A S5, ST1 

SRP P3 18.4.2015 
RAT X P3 28.1.2017 

WGM VIII P3 18.4.2015 
E X P3 28.1.2017 S4 

IL-1 Gebiet südlich der Landstraße Nr. 5 POU X N, P2 24.4.2019 
IL-2 Gebiet nördlich der Landstraße Nr. 5 POU X P3 28.1.2017
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▼M42 

1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

IN — Indien IN-0 Gesamtes Hoheitsgebiet EP 

IS — Island IS-0 Gesamtes Hoheitsgebiet SPF 

EP, E S4 

▼M63 

JP — Japan JP-0 Gesamtes Hoheitsgebiet EP, E 

POU P2 5.11.2020 

▼M42 

KR — Republik Ko
rea 

KR-0 Gesamtes Hoheitsgebiet EP, E S4 

MD — Republik 
Moldau 

MD-0 Gesamtes Hoheitsgebiet EP 

ME — Montenegro ME-0 Gesamtes Hoheitsgebiet EP 

MG — Madagaskar MG-0 Gesamtes Hoheitsgebiet SPF 

EP, E, WGM S4 

MY — Malaysia MY-0 — — 

MY-1 Westliche Halbinsel EP 

E S4 

▼M60 

MK — Republik 
Nordmazedonien 

MK-0 Gesamtes Hoheitsgebiet E, EP 

POU P3 22.4.2020
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▼M42 

1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 
▼M44 

MX — Mexiko MX-0 Gesamtes Hoheitsgebiet SPF 
EP 5. Februar 

2016 
▼M42 

NA — Namibia NA-0 Gesamtes Hoheitsgebiet SPF 
BPR I 
DOR II 
HER III 

RAT, EP, E VII S4 
NC — Neukaledonien NC-0 Gesamtes Hoheitsgebiet EP 
NZ — Neuseeland NZ-0 Gesamtes Hoheitsgebiet SPF 

BPP, BPR, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

S0, ST0 

WGM VIII 
EP, E, POU, 

RAT 
S4 

PM — St. Pierre und 
Miquelon 

PM-0 Gesamtes Hoheitsgebiet SPF 

RS — Serbien RS-0 Gesamtes Hoheitsgebiet EP 
▼M58 

RU — Russland RU-0 Gesamtes Hoheitsgebiet EP, E S4 
POU P2 17.11.2016 

P3 28.1.2019 
▼M42 

SG — Singapur SG-0 Gesamtes Hoheitsgebiet EP 
TH — Thailand TH-0 Gesamtes Hoheitsgebiet SPF, EP 

WGM VIII 1.7.2012 
POU, RAT 1.7.2012 

E 1.7.2012 S4
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TN — Tunesien TN-0 Gesamtes Hoheitsgebiet SPF 

BPP, LT20, 
BPR, DOR, 

HER 

S0, ST0 

WGM VIII 

EP, E, POU, 
RAT 

S4 

TR — Türkei TR-0 Gesamtes Hoheitsgebiet SPF 

EP, E S4 
▼M69 

UA — Ukraine UA-0 Gesamtes Hoheitsgebiet EP, E 

UA-1 Gesamtes Hoheitsgebiet der Ukraine, ausgenommen das 
Gebiet UA-2 

WGM 

POU, RAT 

UA-2 Gebiet, das folgende Teile des ukrainischen Hoheits
gebiets umfasst: 

UA-2.1 Kherson Oblast (Region) WGM P2 30.11.2016 7.3.2020 

POU, RAT P2 30.11.2016 7.3.2020 

UA-2.2 Odessa Oblast (Region) WGM P2 4.1.2017 7.3.2020 

POU, RAT P2 4.1.2017 7.3.2020 

UA-2.3 Chernivtsi Oblast (Region) WGM P2 4.1.2017 7.3.2020 

POU, RAT P2 4.1.2017 7.3.2020 

UA-2.4 Vinnytsia Oblast (Region), Nemyriv Raion (Bezirk), Ge
meinden: 
Dorf Berezivka 
Dorf Bratslav 
Dorf Budky 
Dorf Bugakiv 
Dorf Chervone 
Dorf Chukiv 
Dorf Danylky 
Dorf Dovzhok 

WGM P2 19.1.2020 20.3.2021 

POU, RAT P2 19.1.2020 20.3.2021
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Dorf Horodnytsia 
Dorf Hrabovets 
Dorf Hranitne 
Dorf Karolina 
Dorf Korovayna 
Dorf Korzhiv 
Dorf Korzhivka 
Dorf Kryklivtsi 
Dorf Maryanivka 
Dorf Melnykivtsi 
Dorf Monastyrok 
Dorf Monastyrske 
Dorf Nemyriv City 
Dorf Novi Obyhody 
Dorf Ostapkivtsi 
Dorf Ozero 
Dorf Perepelychcha 
Dorf Rachky 
Dorf Salyntsi 
Dorf Samchyntsi 
Dorf Sazhky 
Dorf Selevintsi 
Dorf Sholudky 
Dorf Slobidka 
Dorf Sorokoduby 
Dorf Sorokotiazhyntsi 
Dorf Velyka Bushynka 
Dorf Vovchok 
Dorf Vyhnanka 
Dorf Yosypenky 
Dorf Zarudyntsi 
Dorf Zelenianka
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UA-2.5 Mykolaiv Oblast (Region) 
Kherson Oblast (Region), Khersonskyi (Bilozerskyi) 
Raion (Bezirk), Gemeinden: 
Dorf Tavriyske 
Dorf Nova Zoria 

WGM P2 4.12.2020 
POU, RAT P2 4.12.2020 

UA-2.6 Kiew Oblast (Region): 
Ivankiv Raion (Bezirk), 
Gemeinden: 
Dorf Leonivka 
Dorf Blidcha 
Dorf Kolentsi 
Dorf Zymovyshche 
Dorf Rudnia-Talska 
Dorf Sosnivka 
Borodianka Raion (Bezirk), Gemeinden: 
Dorf Koblytsia 
Dorf Talske 
Dorf Myrcha 
Dorf Stara Buda, 
Dorf Velykyi Lis 
Dorf Krasnyi Rih 
Kleines Dorf Mykhailivskyi 

WGM P2 24.12.2020 
POU, RAT P2 24.12.2020 

UA-2.7 Kiew Oblast (Region): 
Borodianka Raion (Bezirk), Gemeinden: 
Stadt Borodianka 
Dorf Kachaly 
Dorf Shybene 
Dorf Nebrat 
Dorf Nove Zalissia 
Dorf Berestianka 
Dorf Zdvyzhivka 
Dorf Babyntsi 
Dorf Buda-Babynetska 

WGM P2 27.12.2020 
POU, RAT P2 27.12.2020
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Stadt Klavdiyevo-Tarasove 
Dorf Poroskoten 
Dorf Pylypovychi 
Dorf Nova Hreblia 
Dorf Vablia 
Dorf Druzhnia 
Dorf Halynka 
Dorf Zahaltsi 
Dorf Mykhailivskyi (Mykhailenkiv) 
Landgut ‚Blyzhni sady‘ 
Buchanskyi Raion (Bezirk), Gemeinden: Stadt Nemis
hayeve 
Dorf Mykulychi 
Dorf Dibrova 
Dorf Kozyntsi 
Dorf Chervona hilka 
Dorf Plakhtianka 
Dorf Myrotske 
Teil der Stadt Vorzel, begrenzt durch die Straßen Bilos
totskykh und Pushkina 

UA-2.8 Kherson Oblast (Region): 
Kakhovskyi Raion (Bezirk), Gemeinden: 
Dorf Zaozerne 
Dorf Skvortsivka 
Dorf Maryanivka 
Dorf Slynenko 
Dorf Olhivka 
Novotroyitskyi Raion (Bezirk), Gemeinden: 
Dorf Volodymyro-Ilyinka 
Dorf Sofiivka 
Dorf Katerynivka 

WGM P2 29.12.2020 

POU, RAT P2 29.12.2020
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UA-2.9 Kiew Oblast (Region), Stadt Kiew: 
Das Gebiet innerhalb eines Umkreises von 10 km um das 
Dorf Hostomel in Buchanskyi Raion und im Uhrzeigersinn 
aufgebaut: 
a) Norden, Nordwesten, Westen, Südwesten: Region Kiew 

(Oblast), Buchanskyi Raion (Bezirk), Gemeinden: Dorf 
Moshchun, Stadt Hostomel, Stadt Kotsiubynske, Stadt 
Irpin, Stadt Bucha, Dorf Horenka. 

b) Nordosten, Osten, Südosten, Süden: Grenze der Region 
Kiew (Oblast) zu den Raions Obolonskyi, Podilskyi, 
Shevchenkivskyi (Bezirke) der Stadt Kiew vom Schnitt
punkt der Straßen Polarna, Avtozavodska, Semena Sklia
renko zum Schnittpunkt mit den Straßen Oleny Telihy, 
Oleksandra Dovzhenko zum Schnittpunkt mit dem 
Peremohy-Prospekt 

WGM P2 18.1.2021 

POU, RAT P2 18.1.2021 

UA-2.10 Donetsk Oblast (Region): 
Bezirk Volnovaskyi (ehem. Velykonovosilkivskyi), Ge
meinden: 
Dorf Vesele 
Dorf Fedorivka 
Dorf Skudne 
Dorf Dniproenerhiia 
Stadt Velyka Novosilka 
Dorf Rozdolne 
Dorf Novyi Komar 
Dorf Perebudova 
Dorf Novoocheretuvate 
Dor Myrne 
Dorf Ordadne 
Dorf Komar 
Dorf Vremivka 
Dorf Voskresenka 
Dorf Vilne Pole 
Dorf Shevchenko 
Dorf Burlatske 
Dorf Pryvilne 
Dnipropetrovsk Oblast (Region): 
Bezirk Prokrovskyi, Gemeinden: 
Dorf Maliivka 

WGM P2 3.2.2021 

POU, RAT P2 3.2.2021
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▼M61 
US —Vereinigte Staa
ten 

US-0 Gesamtes Hoheitsgebiet SPF 
EP, E S4 

US-1 Gesamtes Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten ohne das 
Gebiet US-2 

WGM VIII 
POU, RAT N 
BPP, BPR, 

DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

A S3, ST1 

US-2 Gebiet, das folgende Teile des Hoheitsgebiets der Verei
nigten Staaten umfasst: 

US-2.1 Bundesstaat Tennessee: 
Lincoln County 
Franklin County 
Moore County 

WGM VIII P2 4.3.2017 11.8.2017 
POU, RAT N 

P2 BPR, BPP, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

A S3, ST1 

US-2.2 Bundesstaat Alabama: 
Madison County 
Jackson County 

WGM VIII P2 4.3.2017 11.8.2017 
POU, RAT N 

P2 BPR, BPP, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

A S3, ST1 

US-2.3 Bundesstaat South Carolina: 
Chesterfield County/Lancaster County/Kershaw County: 
Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom 
Punkt N an der Grenze der kreisförmigen Kontrollzone 
‘Chesterfield 02 premise’ und im Uhrzeigersinn auf
gebaut: 
a) Norden: 2 km südlich des Highway 9, 0,03 km östlich 

des Schnittpunkts der Airport Rd mit der Raymond 
Deason Rd. 

b) Nordosten: 1 km südwestlich des Schnittpunkts des 
Highway 268 mit der Cross Roads Church Rd. 

WGM VIII P2 8.4.2020 5.8.2020 
POU, RAT N 

P2 BPR, BPP, 
DOC, DOR, 
HEP, HER, 
SRP, SRA, 

LT20 

A S3, ST1
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c) Osten: 5,1 km westlich des State Highway 109, 
1,6 km westlich der Angelus Rd und des Refuge Dr. 

d) Südosten: 3,2 km nordwestlich des Schnittpunkts des 
Highway 145 mit der Lake Bee Rd. 

e) Süden: 2,7 km östlich des Schnittpunkts des Highway 
151 mit der Catarah Rd. 

f) Südwesten: 1,5 km östlich des Schnittpunkts des 
McBee Hwy mit der Mt Pisgah Rd. 

g) Westen: 1,3 km östlich des Schnittpunkts der Texa
haw Rd mit der Buzzards Roost Rd. 

h) Nordwesten: Schnittpunkt der White Plains Church Rd 
mit der Graves Rd. 

▼M42 
UY — Uruguay UY-0 Gesamtes Hoheitsgebiet SPF 

EP, E, RAT S4 
▼M51 

ZA — Südafrika ZA-0 Gesamtes Hoheitsgebiet SPF 
EP, E S4 
BPR I P2 9.4.2011 A 
DOR II 
HER III 
RAT VII H, P2 22.6.2017 

ZW — Simbabwe ZW-0 Gesamtes Hoheitsgebiet RAT VII P2 1.6.2017 
EP, E S4 

▼M42 

( 1 ) Vor diesem Datum erzeugte Waren, auch solche, die auf hoher See befördert werden, dürfen ab diesem Datum während eines Zeitraums von 90 Tagen in die Union eingeführt werden. 
( 2 ) Nur nach diesem Datum erzeugte Waren dürfen in die Union eingeführt werden. 
( 3 ) Gemäß dem Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (ABl. L 114 vom 30.4.2002, S. 132). 
►M54 __________ ◄ 
( 5 ) Im Folgenden wird darunter das Gebiet des Staates Israel mit Ausnahme der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete (namentlich die Golanhöhen, der Gazastreifen, Ostjerusalem und das restliche 

Westjordanland) verstanden. 
( 6 ) Die in Teil 2 aufgeführten Einschränkungen in Bezug auf Programme zur Salmonellenbekämpfung gelten nicht für einzelne Sendungen mit weniger als 20 Einheiten an Geflügel (außer Laufvögeln), Bruteiern und 

Eintagsküken (außer von Laufvögeln), wenn diese zur Primärproduktion von Geflügel vorgesehen sind, die für den privaten häuslichen Gebrauch bestimmt ist oder zur direkten Abgabe von Primärerzeugnissen in kleinen 
Mengen durch den Erzeuger an den Endverbraucher oder an örtliche Einzelhandelsunternehmen führt, die diese Primärerzeugnisse direkt an den Endverbraucher abgeben, und wenn für die Sendungen eine Bescheinigung 
gemäß der Muster-Veterinärbescheinigung LT20 ausgestellt wurde. 

( 7 ) Im Einklang mit dem Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und insbesondere nach Artikel 5 
Absatz 4 des Protokolls zu Irland/Nordirland in Verbindung mit Anhang 2 dieses Protokolls gelten für die Zwecke dieses Anhangs Bezugnahmen auf das Vereinigte Königreich nicht für Nordirland.
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TEIL 2 

Muster-Veterinärbescheinigungen 

Muster 

„BPP“: Veterinärbescheinigung für Zucht- und Nutzgeflügel, aus
genommen Laufvögel 

„BPR“: Veterinärbescheinigung für Zucht- und Nutzlaufvögel 

„DOC“: Veterinärbescheinigung für Eintagsküken, ausgenommen 
Eintagsküken von Laufvögeln 

„DOR“: Veterinärbescheinigung für Eintagsküken von Laufvögeln 

„HEP“: Veterinärbescheinigung für Bruteier von Geflügel, aus
genommen Bruteier von Laufvögeln 

„HER“: Veterinärbescheinigung für Bruteier von Laufvögeln 

„SPF“: Veterinärbescheinigung für spezifiziert pathogenfreie Eier 

„SRP“: Veterinärbescheinigung für Schlachtgeflügel und Geflügel 
zur Wiederaufstockung von Federwildbeständen, aus
genommen Laufvögel 

„SRA“: Veterinärbescheinigung für Schlachtlaufvögel 

▼M42 
„LT20“: Veterinärbescheinigung für einzelne Sendungen mit weni

ger als 20 Einheiten an Geflügel (außer Laufvögeln), Brut
eiern und Eintagsküken (außer von Laufvögeln) 

▼B 

„POU“: Muster-Veterinärbescheinigung für Geflügelfleisch 

„POU-MI/MSM“: Veterinärbescheinigung für Hackfleisch/Faschiertes und Se
paratorenfleisch von Geflügel 

„RAT“: Veterinärbescheinigung für Fleisch von Nutzlaufvögeln für 
den menschlichen Verzehr 

„RAT-MI/MSM“: Veterinärbescheinigung für Hackfleisch/Faschiertes und Se
paratorenfleisch von Zuchtlaufvögeln für den menschlichen 
Verzehr 

„WGM“: Veterinärbescheinigung für Wildgeflügelfleisch 

„WGM-MI/MSM“: Veterinärbescheinigung für Hackfleisch/Faschiertes und Se
paratorenfleisch von Wildgeflügel 

„E“: Veterinärbescheinigung für Eier 

„EP“: Muster-Veterinärbescheinigung für Eiprodukte 

Zusätzliche Garantien (ZG) 

„I“: Garantien für Zucht- und Nutzlaufvögel aus Drittländern, Gebieten 
und Zonen, die nicht frei von Newcastle-Krankheit sind, mit Beschei
nigungen nach dem Muster BPR 

▼B
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„II“: Garantien für Eintagsküken von Laufvögeln aus Drittländern, Gebie
ten und Zonen, die nicht frei von Newcastle-Krankheit sind, mit 
Bescheinigungen nach dem Muster DOR 

„III“: Garantien für Bruteier von Laufvögeln aus Drittländern, Gebieten und 
Zonen, die nicht frei von Newcastle-Krankheit sind, mit Bescheini
gungen nach dem Muster HER 

▼M1 __________ 

▼B 
„V“: Garantien für zur Schlachtung bestimmte Laufvögel aus Drittländern, 

Gebieten und Zonen, die nicht frei von Newcastle-Krankheit sind, mit 
Bescheinigungen nach dem Muster SRA 

„VI“: Garantien für Geflügelfleisch mit Bescheinigungen nach dem Muster 
POU 

„VII“: Garantien für Fleisch von Zuchtlaufvögeln für den menschlichen Ver
zehr mit Bescheinigungen nach dem Muster RAT 

„VIII“: Garantien für Wildgeflügelfleisch mit Bescheinigungen nach dem 
Muster WGM 

▼M26 
„IX“: Für die Durchfuhr durch Litauen werden nur Sendungen mit Eiern, 

Eiprodukten und Geflügelfleisch zugelassen, die aus Belarus stammen 
und für das russische Gebiet Kaliningrad bestimmt sind, sofern Ar
tikel 18 Absätze 2, 3 und 4 eingehalten wird 

▼M34 
„X“: Zusätzliche Garantien für Waren mit Bescheinigungen nach Anhang 

III Abschnitt I Nummer 8 und den Mustern BPP, BPR, DOC, DOR, 
HEP, HER, POU, RAT oder E 

▼M1 
Programm zur Salmonellenbekämpfung 

„S0“ Verbot der Einfuhr in die Gemeinschaft für Zucht- und 
Nutzgeflügel (BPP) von Gallus gallus, Eintagsküken (DOC) von 
Gallus gallus, Schlachtgeflügel und Geflügel zur 
Wiederaufstockung (SRP) von Gallus gallus sowie für 
Bruteier (HEP) von Gallus gallus, da der Kommission ein einschlä
giges Programm zur Salmonellenbekämpfung gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 nicht vorgelegt bzw. von ihr nicht 
genehmigt wurde. 

„S1“ Verbot der Einfuhr in die Gemeinschaft für Zucht- und 
Nutzgeflügel (BPP) von Gallus gallus, Eintagsküken (DOC) von 
Gallus gallus sowie für Schlachtgeflügel und Geflügel zur 
Wiederaufstockung (SRP) von Gallus gallus, die nicht als Zuchtgeflü
gel gehalten werden sollen, da der Kommission ein einschlägiges 
Programm zur Salmonellenbekämpfung gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 nicht vorgelegt bzw. von ihr nicht 
genehmigt wurde. 

„S2“ Verbot der Einfuhr in die Gemeinschaft für Zucht- und 
Nutzgeflügel (BPP) von Gallus gallus, Eintagsküken (DOC) von 
Gallus gallus sowie für Schlachtgeflügel und Geflügel zur 
Wiederaufstockung (SRP) von Gallus gallus, die weder als Zucht- 
noch als Legegeflügel gehalten werden sollen, da der Kommission 
ein einschlägiges Programm zur Salmonellenbekämpfung gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 nicht vorgelegt bzw. von ihr nicht 
genehmigt wurde. 

▼B
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„S3“ Verbot der Einfuhr in die Gemeinschaft für Zucht- und 
Nutzgeflügel (BPP) von Gallus gallus sowie für Schlachtgeflügel 
und Geflügel zur Wiederaufstockung (SRP) von Gallus gallus, das 
nicht als Zuchtgeflügel gehalten werden soll, da der Kommission ein 
einschlägiges Programm zur Salmonellenbekämpfung gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 nicht vorgelegt bzw. von ihr nicht 
genehmigt wurde. 

„S4“ Verbot der Einfuhr in die Gemeinschaft für Eier (E) von Gallus 
gallus mit Ausnahme von Eiern der Klasse B gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 557/2007, da der Kommission ein einschlägiges 
Programm zur Salmonellenbekämpfung gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 2160/2003 nicht vorgelegt bzw. von ihr nicht genehmigt wurde. 

▼M5 
„S5“ Verbot der Ausfuhr in die Union für Zucht- und Nutzgeflügel (BPP) 

von Gallus gallus sowie für Schlachtgeflügel und Geflügel zur 
Wiederaufstockung (SRP) von Gallus gallus, da ein Programm zur 
Salmonellenbekämpfung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 
der Kommission nicht vorgelegt bzw. von ihr nicht genehmigt wurde. 

„ST0“ Verbot der Ausfuhr in die Union für Zucht- und Nutzputen (BPP), 
Puteneintagsküken (DOC), Schlachtputen und Puten zur 
Wiederaufstockung (SRP) sowie Bruteier von Puten (HEP), da ein 
einschlägiges Programm zur Salmonellenbekämpfung gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 der Kommission nicht vorgelegt 
bzw. von ihr nicht genehmigt wurde. 

„ST1“ Verbot der Ausfuhr in die Union für Zucht- und Nutzputen (BPP) 
sowie für Schlachtputen und Puten zur Wiederaufstockung (SRP), da 
ein einschlägiges Programm zur Salmonellenbekämpfung gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 der Kommission nicht vorgelegt 
bzw. von ihr nicht genehmigt wurde. 

▼B 
Besondere Bedingungen 

„P2“: Verbot der Einfuhr in die Gemeinschaft bzw. der Durchfuhr durch die 
Gemeinschaft aufgrund von Beschränkungen im Zusammenhang mit 
einem HPAI-Ausbruch 

„P3“: Verbot der Einfuhr in die Gemeinschaft bzw. der Durchfuhr durch die 
Gemeinschaft aufgrund von Beschränkungen im Zusammenhang mit 
einem ND-Ausbruch 

▼M3 
„N“: Es wurden Garantien dahin gehend abgegeben, dass die Rechtsvor

schriften über die Bekämpfung der Newcastle-Krankheit im Drittland 
oder Gebiet den in der Union geltenden gleichwertig sind. Im Fall 
eines Ausbruchs der Newcastle-Krankheit dürfen Waren aus dem 
Drittland oder Gebiet weiterhin eingeführt werden, wobei sich der 
Code des Drittlandes oder Gebiets nicht ändert. Allerdings ist die 
Einfuhr aus Teilen, denen die zuständige Behörde des Drittlands 
oder Gebiets aufgrund eines Ausbruchs dieser Krankheit amtliche 
Beschränkungen auferlegt hat, in die Union automatisch untersagt 

▼M1
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__________ 

„H“: Es wurden Garantien gegeben, dass das Fleisch von Nutzlaufvögeln 
für den menschlichen Verzehr (RAT) von Laufvögeln aus einem 
registrierten, geschlossenen Laufvogelhaltungsbetrieb stammt, der 
von der zuständigen Behörde des Drittlandes zugelassen wurde. Im 
Fall eines HPAI-Ausbruchs im Hoheitsgebiet des Drittlandes darf 
solches Fleisch weiterhin eingeführt werden, sofern es von Laufvö
geln aus einem registrierten, geschlossenen Laufvogelhaltungsbetrieb 
stammt, der frei von LPAI und HPAI ist, um den in einem Umkreis 
von 100 km, einschließlich — sofern zutreffend — des Gebiets eines 
Nachbarlandes, mindestens in den letzten 24 Monaten kein LPAI- 
oder HPAI-Ausbruch zu verzeichnen war und der keine epidemiolo
gische Verbindung zu einem Laufvogel- oder Geflügelhaltungsbetrieb 
hat, in dem mindestens in den letzten 24 Monaten LPAI oder HPAI 
aufgetreten ist. 

▼B 
AI-Überwachungsprogramm und AI-Impfplan 

„A“: Das Drittland, das Gebiet, die Zone oder das Kompartiment führt ein 
AI-Überwachungsprogramm gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 798/2008 durch 

„B“: Das Drittland, das Gebiet, die Zone oder das Kompartiment führt 
einen AI-Impfplan gemäß der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 durch. 

Erläuterungen 

Allgemeine Hinweise 

a) Die bzw. das ausführende Drittland, Gebiet, Zone oder Kompartiment stellt 
die Veterinärbescheinigungen nach den Mustern aus, die in Teil 2 dieses 
Anhangs für die betreffende Ware vorgegeben sind. Die Bescheinigungen 
enthalten (in der im Muster vorgegebenen Reihenfolge) die für das betref
fende Drittland verlangten amtlichen Bestätigungen und gegebenenfalls die 
für die bzw. das ausführende Drittland, Gebiet, Zone oder Kompartiment 
verlangten zusätzlichen Gesundheitsgarantien. 

Wenn der Bestimmungsmitgliedstaat zusätzliche Garantien für die betreffende 
Ware verlangt, werden diese ebenfalls im Bescheinigungsoriginal vermerkt. 

b) Für jede Sendung der betreffenden Ware, die aus einem in Teil 1 Spalten 2 
und 3 dieses Anhangs genannten Gebiet ausgeführt und in ein und demselben 
Eisenbahnwaggon, Lastkraftwagen, Flugzeug oder Schiff zu ein und demsel
ben Bestimmungsort befördert wird, muss eine separate Bescheinigung vor
gewiesen werden. 

c) Das Bescheinigungsoriginal besteht aus einem beidseitig bedruckten einzelnen 
Blatt oder, soweit mehr Text erforderlich ist, aus mehreren Seiten, die alle ein 
einheitliches, zusammenhängendes Ganzes bilden. 

d) Die Bescheinigung wird in mindestens einer der Amtssprachen des Mitglied
staats, in dem die Grenzkontrolle stattfindet, und in einer Amtssprache des 
Bestimmungsmitgliedstaats ausgestellt. Diese Mitgliedstaaten können jedoch 
— erforderlichenfalls durch eine amtliche Übersetzung ergänzte — Beschei
nigungen in einer anderen Gemeinschaftssprache als ihrer eigenen Amtsspra
che zulassen. 

e) Werden der Bescheinigung zwecks Identifizierung der in der Sendung ent
haltenen Waren weitere Seiten beigefügt, so gelten auch diese als Teil des 
Bescheinigungsoriginals, falls jede einzelne Seite mit Unterschrift und Stem
pel des bescheinigungsbefugten amtlichen Tierarztes bzw. der bescheinigungs
befugten amtlichen Tierärztin versehen ist. 

▼M29
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f) Umfasst die Bescheinigung, einschließlich zusätzlicher Seiten gemäß Buch
stabe e, mehrere Seiten, so wird jede Seite am Seitenende im Format „Seite 
… (Seitenzahl) von … (Gesamtseitenzahl)“ nummeriert und trägt am Seiten
beginn die von der zuständigen Behörde zugeteilte Codenummer. 

g) Das Bescheinigungsoriginal wird, soweit nicht anders vorgesehen, nicht früher 
als 24 Stunden vor dem Verladen der Sendung zwecks Einfuhr in die 
Gemeinschaft von einem amtlichen Tierarzt bzw. einer amtlichen Tierärztin 
ausgefüllt und unterzeichnet. Dabei tragen die zuständigen Behörden des Aus
fuhrlandes dafür Sorge, dass die angewandten Bescheinigungsvorschriften den 
diesbezüglichen Vorschriften der Richtlinie 96/93/EG des Rates entsprechen. 

Die Unterschrift muss sich farblich von der Druckfarbe der Bescheinigung 
unterscheiden. Diese Vorschrift gilt auch für Stempel, bei denen es sich nicht 
um Trockenstempel oder Wasserzeichen handelt. 

h) Das Bescheinigungsoriginal muss die Sendung bis zur Ankunft an der Grenz
kontrollstelle der Gemeinschaft begleiten. 

Zusätzliche Anmerkungen in Bezug auf Geflügel und Eintagsküken 

i) Soweit nicht anders geregelt, gilt die Bescheinigung ab dem Tag ihrer Aus
stellung zehn Tage lang. 

Im Fall der Beförderung per Schiff wird die Gültigkeitsdauer um die Dauer 
der Reise verlängert. Zu diesem Zweck wird der Veterinärbescheinigung das 
Original einer entsprechenden Erklärung des Schiffskapitäns gemäß Anhang II 
beigefügt. 

j) Geflügel und Eintagsküken dürfen auf keinen Fall zusammen mit anderem 
Geflügel oder anderen Eintagsküken befördert werden, das bzw. die nicht für 
die Europäische Gemeinschaft bestimmt sind oder einen niedrigeren Gesund
heitsstatus aufweisen. 

k) Im Verlauf der Beförderung in die Gemeinschaft dürfen Geflügel und Ein
tagsküken nicht durch ein Drittland, ein Gebiet, eine Zone oder ein Kom
partiment befördert oder dort abgeladen werden, aus dem bzw. aus der die 
Einfuhr solchen Geflügels und solcher Eintagsküken in die Gemeinschaft 
nicht zugelassen ist. 

▼B
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Muster-Veterinärbescheinigung für Zucht- und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel (BPP) 

▼M34
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▼M34
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▼M34



 

02008R0798 — DE — 10.04.2021 — 052.001 — 41 

▼M34
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▼M34
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Muster-Veterinärbescheinigung für Zucht- und Nutzlaufvögel (BPR) 

▼M34
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▼M34
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▼M34
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▼M34
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Muster-Veterinärbescheinigung für Eintagsküken, ausgenommen Eintagsküken von Laufvögeln (DOC) 

▼M34
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▼M34
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▼M34
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▼M34



 

02008R0798 — DE — 10.04.2021 — 052.001 — 52 

▼M34
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▼M34
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Muster-Veterinärbescheinigung für Eintagsküken von Laufvögeln (DOR) 

▼M34
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▼M34
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▼M34
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▼M34
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▼M34
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Muster-Veterinärbescheinigung für Bruteier von Geflügel, ausgenommen Bruteier von Laufvögeln (HEP) 

▼M34
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▼M34
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▼M34
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▼M34
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▼M34
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Muster-Veterinärbescheinigung für Bruteier von Laufvögeln (HER) 

▼M34
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▼M34
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▼M34
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Muster-Veterinärbescheinigung für spezifiziert pathogenfreie Eier (SPF) 

▼B
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▼B
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▼B
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Muster-Veterinärbescheinigung für Schlachtgeflügel und Geflügel zur Wiederaufstockung von Federwildbestän
den, ausgenommen Laufvögel (SRP) 

▼M34
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▼M34
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▼M34
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Muster-Veterinärbescheinigung für Schlachtlaufvögel (SRA) 

▼M29
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▼M29
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Muster-Veterinärbescheinigung für einzelne Sendungen mit weniger als 20 Einheiten an Geflügel (außer 
Laufvögeln), Bruteiern und Eintagsküken (außer von Laufvögeln) (LT20) 

▼M42
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▼M42
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▼M42
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Muster-Veterinärbescheinigung für Hackfleisch/Faschiertes und Separatorenfleisch von Geflügel (POU-MI/MSM) 

(Noch festzulegen) 

▼B
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Muster-Veterinärbescheinigung für Fleisch von Nutzlaufvögeln für den menschlichen Verzehr (RAT) 

▼M34
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▼M34
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Muster-Veterinärbescheinigung für Hackfleisch/Faschiertes und Separatorenfleisch von Zuchtlaufvögeln für den 
menschlichen Verzehr (RAT-MI/MSM) 

(Noch festzulegen) 

▼B
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Muster-Veterinärbescheinigung für Fleisch von Wildgeflügel (WGM) 

▼B
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▼B
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▼B
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Muster-Veterinärbescheinigung für Hackfleisch/Faschiertes und Separatorenfleisch von Wildgeflügel 
(WGM-MI/MSM) 

(Noch festzulegen) 

▼B
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Muster-Veterinärbescheinigung für Eier (E) 

▼M34
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▼M34
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Muster-Veterinärbescheinigung für Eiprodukte (EP) 

▼M54
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▼M54
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▼M54
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▼M54
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ANHANG II 

(gemäß Artikel 4) 

(Auszufüllen und der Veterinärbescheinigung beizufügen, falls die Beförderung von Geflügel und Eintagsküken zur 
Gemeinschaftsgrenze, auch nur zum Teil, auf dem Seeweg erfolgt.) 

▼B
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ANHANG III 

GEMEINSCHAFTSRECHTSAKTE, INTERNATIONALE NORMEN UND 
UNTERSUCHUNGS-, PROBENAHME- UND PRÜFVERFAHREN 

GEMÄSS ARTIKEL 6 

I. Vor der Einfuhr in die Gemeinschaft 

Methoden zur Standardisierung von Materialien und Verfahren für Unter
suchung, Probenahme und Prüfung im Hinblick auf: 

1. Aviäre Influenza 

— Handbuch zur Diagnose der aviären Influenza gemäß Entscheidung 
2006/437/EG der Kommission ( 1 ) oder 

— Normenempfehlungen zu Untersuchungsmethoden und Impfstoffen 
für Landtiere (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terres
trial Animals) der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) ( 2 ). 

2. Newcastle-Krankheit 

— Anhang III der Richtlinie 92/66/EWG des Rates ( 3 ) oder 

— Normenempfehlungen zu Untersuchungsmethoden und Impfstoffen 
für Landtiere (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terres
trial Animals) der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE); 

— soweit Artikel 12 der Richtlinie gilt, müssen die Probenahme- und 
Prüfverfahren den in den Anhängen der Entscheidung 92/340/EWG 
der Kommission ( 4 ) beschriebenen Methoden entsprechen. 

3. Salmonella pullorum und Salmonella gallinarum 

— Anhang II Kapitel III der Richtlinie ►M42 2009/158/EG ◄ oder 

— Normenempfehlungen zu Untersuchungsmethoden und Impfstoffen 
für Landtiere (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terres
trial Animals) der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE). 

▼M2 
4. Salmonella arizonae 

— Anhang II Kapitel III der Richtlinie ►M42 2009/158/EG ◄ oder 

— Normenempfehlungen zu Untersuchungsmethoden und Impfstoffen 
für Landtiere (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terres
trial Animals) der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE). 

▼B 
5. Mycoplasma gallisepticum 

— Anhang II Kapitel III der Richtlinie ►M42 2009/158/EG ◄ oder 

— Normenempfehlungen zu Untersuchungsmethoden und Impfstoffen 
für Landtiere (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terres
trial Animals) der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE). 

6. Mycoplasma meleagridis 

Anhang II Kapitel III der Richtlinie ►M42 2009/158/EG ◄. 

▼M42 
7. Für die Gesundheit der Bevölkerung relevante Salmonellen 

Die Beprobung erfolgt gemäß dem Beprobungsprotokoll, das unter Num
mer 2.2 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 200/2010 der Kommis
sion festgelegt ist. 

▼B 

( 1 ) ABl. L 237 vom 31.8.2006, S. 1. 
( 2 ) http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_summry.htm 
( 3 ) ABl. L 260 vom 5.9.1992, S. 1. 
( 4 ) ABl. L 188 vom 8.7.1992, S. 34.
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Es wird die vom EU-Referenzlaboratorium (EURL) für Salmonellen in 
Bilthoven, Niederlande, empfohlene Nachweismethode oder eine gleich
wertige Methode verwendet. Diese Methode wird in der aktuellen Fas
sung von Anhang D der ISO-Norm 6579:2002 beschrieben: „Nachweis 
von Salmonella spp. in Tierkot und in Umgebungsproben aus der Primär
produktion“. Bei diesem Nachweisverfahren wird ein halbfestes Medium 
(modifiziertes halbfestes Medium nach Rappaport-Vassiliadis, MSRV) als 
alleiniges selektives Anreicherungsmedium verwendet. 

Die Ermittlung von Serotypen wird nach dem Kauffmann-White-Schema 
oder einer gleichwertigen Methode durchgeführt. 

▼M34 
8. Zusätzliche Garantien (X) in Bezug auf bestimmte Drittländer, die nicht 

frei von der Newcastle-Krankheit sind 

8.1. In den unter Nummer 8.2 genannten Betrieben obliegen dem/der 
amtlichen Tierarzt/Tierärztin folgende Aufgaben: 

a) Überprüfung der Produktionsbücher und Tiergesundheitsaufzeich
nungen des Betriebs; 

b) klinische Inspektion jeder Produktionseinheit, einschließlich einer 
Bewertung ihrer klinischen Historie sowie klinischer Unter
suchungen des Geflügels — insbesondere der Tiere, die krank 
erscheinen — in jeder Produktionseinheit, aus der ein Versand 
gemäß Nummer 8.2 vorgesehen ist; 

c) Probenahme von mindestens 60 Tracheal- oder Oropharynxab
strichen und 60 Kloakenabstrichen bei Geflügel und Laufvögeln 
jeder Produktionseinheit, aus der ein Versand gemäß Nummer 
8.2 geplant ist, für Laboruntersuchungen auf die Präsenz des 
Virus der Newcastle-Krankheit; umfasst diese epidemiologische 
Einheit weniger als 60 Vögel, so sind von allen Vögeln Proben 
zu nehmen. Handelt es sich um Erzeugnisse gemäß Nummer 8.2 
Buchstabe c, so kann diese Probenahme auch im Schlachthof 
erfolgen. 

8.2. Nummer 8.1 gilt für Betriebe, aus denen Folgendes zum Versand in 
die Union bestimmt ist: 

a) Zucht- oder Nutzgeflügel und Zucht- oder Nutzlaufvögel (BPP, 
BPR); 

b) Eintagsküken von Geflügel, Eintagsküken von Laufvögeln, Brut
eier von Geflügel oder Laufvögeln und Konsumeier (DOC, DOR, 
HEP, HER, E); 

c) Fleisch von Geflügel und Laufvögeln aus solchen Betrieben 
(POU, RAT). 

8.3. Die in Nummer 8.1 vorgesehenen Verfahren sind wie folgt durch
zuführen: 

a) bei den Waren gemäß Nummer 8.2 Buchstaben a und c höchs
tens 72 Stunden vor dem Versand in die Union bzw. vor der 
Schlachtung des Geflügels oder der Laufvögel; 

b) bei den Waren gemäß Nummer 8.2 Buchstabe b im Abstand von 
15 Tagen oder — im Fall des seltenen Versands in die Union — 
höchstens sieben Tage vor dem Sammeln der Bruteier. 

8.4. Die Verfahren gemäß Nummer 8.1 müssen ein günstiges Ergebnis 
haben, und die oben genannten Laboruntersuchungen müssen in 
einem amtlichen Labor durchgeführt worden sein, einen Negativbe
fund erbracht haben und für alle Waren gemäß Nummer 8.2 vor dem 
Versand in die Union zur Verfügung stehen. 

▼M42
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II. Nach der Einfuhr in die Gemeinschaft 

Probenahme- und Prüfverfahren im Hinblick auf aviäre Influenza und 
Newcastle-Krankheit 

Im Zeitraum gemäß Anhang VIII Nummer II.1 entnimmt der amtliche Tier
arzt/die amtliche Tierärztin für die virologische Untersuchung nach folgen
dem Verfahren vom eingeführten Geflügel Proben: 

— zwischen dem siebten und fünfzehnten Tag nach Beginn der Quarantäne 
werden — falls die Sendung aus weniger als 60 Vögeln besteht — von 
allen Vögeln bzw. — falls die Sendung aus über 60 Vögeln besteht — 
von mindestens 60 Vögeln Kloakenabstriche genommen; 

— die Untersuchung der Proben muss in amtlichen Laboratorien, die von 
der zuständigen Behörde benannt wurden, nach folgenden Diagnosever
fahren durchgeführt werden: 

i) aviäre Influenza: Handbuch zur Diagnose der aviären Influenza ge
mäß Entscheidung 2006/437/EG der Kommission; 

ii) Newcastle-Krankheit: Anhang III der Richtlinie 92/66/EWG des Ra
tes. 

III. Allgemeine Vorschriften 

— Die Proben können, bis zu einem Maximum von fünf Proben von ein
zelnen Vögeln in jeder Sammelprobe, zusammengefasst werden. 

— Virusisolate müssen unverzüglich an das nationale Referenzlaboratorium 
weitergeleitet werden. 

▼B
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ANHANG IV 

(gemäß Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe d, Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b und 
Artikel 10) 

ANFORDERUNGEN AN PROGRAMME ZUR ÜBERWACHUNG AUF 
AVIÄRE INFLUENZA, VORZULEGENDE INFORMATIONEN ( 1 ) 

I. Anforderungen an die Überwachung auf aviäre Influenza in Drittlän
dern, Gebieten, Zonen und Kompartimenten gemäß Artikel 10 

A. AI-Überwachung bei Geflügel 

1. Beschreibung der Ziele 

2. Drittland, Gebiet, Zone oder Kompartiment (Nichtzutreffendes strei
chen) 

3. Art der Überwachung: 

— Serologische Überwachung 

— Virologische Überwachung 

— Ziel-Subtypen der aviären Influenza 

4. Probenahmekriterien: 

— Zielart (etwa Puten, Hühner, Rebhühner) 

— Zielkategorien (etwa Zuchtvögel, Legevögel) 

— Ziel-Haltungssysteme (etwa kommerzielle Systeme, Hinterhofhal
tung) 

5. Statistische Grundlage für die Anzahl der beprobten Betriebe: 

— Zahl der Betriebe in der Region 

— Zahl der Betriebe pro Kategorie 

— Zahl der Betriebe pro Geflügelkategorie, in denen Proben ge
nommen werden sollen 

6. Probenahmehäufigkeit 

7. Zahl der Proben pro Betrieb/Stall 

8. Zeitraum der Probenahme 

9. Art der Proben (Gewebe, Exkremente, Kloaken-/Trachea-/Oropha
rynxabstriche) 

10. Eingesetzte Laborverfahren (etwa AGID, PCR, HI, Virusisolation) 

11. Laboratorien, die auf zentraler, regionaler oder lokaler Ebene (Nicht
zutreffendes streichen) Untersuchungen durchführen 

Referenzlaboratorien, die Kontrolluntersuchungen durchführen (na
tionales Referenzlabor für aviäre Influenza, Referenzlabor für aviäre 
Influenza der OIE oder der Gemeinschaft) 

▼B 

( 1 ) Bitte so detailliert, wie für eine ordnungsgemäße Bewertung des Programms erforderlich.
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12. Berichtssystem/Protokoll für die Überwachung auf aviäre Influenza 
(Ergebnisse beifügen, soweit verfügbar) 

13. Folgeuntersuchung bei positiven Ergebnissen hinsichtlich der Sub
typen H5 und H7 

B. (Soweit verfügbar) Informationen zur Überwachung auf aviäre Influenza 
bei Wildvögeln im Hinblick auf die Bewertung der Risikofaktoren für die 
Übertragung der AI auf Geflügel 

1. Art der Überwachung: 

— Serologische Überwachung 

— Virologische Überwachung 

— Ziel-Subtypen der aviären Influenza 

2. Probenahmekriterien 

3. Wildvogel-Zielart (lateinische Bezeichnung angeben) 

4. Ausgewählte Gebiete 

5. Informationen gemäß Teil I.A Nummern 6 und 8 bis 12 

II. Überwachung auf aviäre Influenza nach deren Auftreten in einem Dritt
land, einem Gebiet, einer Zone oder einem Kompartiment, das zuvor 
gemäß Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe d und Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe 
d frei von dieser Krankheit war 

Die Überwachung auf aviäre Influenza muss zumindest das durch eine re
präsentative Zufallsprobe der gefährdeten Populationen belegte Maß an Si
cherheit liefern, mit der sich unter Berücksichtigung der besonderen epi
demiologischen Merkmale des Auftretens nachweisen lässt, dass keine Infek
tion vorliegt. 

▼B
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ANHANG V 

(gemäß Artikel 11 Buchstabe a) 

VON EINEM DRITTLAND, IN DEM GEGEN AVIÄRE INFLUENZA 
GEIMPFT WIRD, VORZULEGENDE INFORMATIONEN ( 1 ) 

I. Anforderungen an Impfpläne, die gemäß Artikel 11 in einem Drittland, 
einem Gebiet, einer Zone oder einem Kompartiment durchgeführt wer
den 

1. Drittland, Gebiet, Zone oder Kompartiment (Nichtzutreffendes streichen) 

2. Krankheitsgeschichte (frühere Ausbrüche von HPAI/LPAI bei Geflügel 
oder Fälle bei Wildvögeln) 

3. Begründung der Impfung 

4. Risikobewertung auf der Grundlage 

— eines Ausbruchs der aviären Influenza in diesem Drittland, diesem 
Gebiet, dieser Zone oder diesem Kompartiment (Nichtzutreffendes 
streichen) 

— eines Ausbruchs der aviären Influenza in einem naheliegenden Land 

— anderer Risikofaktoren wie bestimmter Gebiete, Arten der Geflügel
haltung oder Kategorien von Geflügel oder anderen in Gefangen
schaft gehaltenen Vögeln 

5. Region, in der geimpft wird 

6. Zahl der Betriebe in der Region, in der geimpft wird 

7. Zahl der Betriebe, in denen geimpft wird, sofern diese von der Zahl 
unter Nummer 6 abweicht 

8. Art und Kategorien von Geflügel oder anderen in Gefangenschaft ge
haltenen Vögeln in dem Gebiet, der Zone oder dem Kompartiment, in 
dem/der geimpft wird 

9. Ungefähre Zahl des Geflügels oder anderer in Gefangenschaft gehaltener 
Vögel in den unter Nummer 7 genannten Betrieben 

10. Kurzbeschreibung der Impfstoffmerkmale 

11. Zulassung, Handhabung, Herstellung, Lagerung, Bereitstellung, Vertrieb 
und Verkauf von Impfstoffen gegen aviäre Influenza im Hoheitsgebiet 
des betreffenden Landes 

12. Umsetzung einer DIVA-Strategie 

13. Vorgesehene Dauer der Impfkampagne 

14. Bestimmungen und Beschränkungen für die Verbringung von geimpftem 
Geflügel und Erzeugnissen, die aus geimpftem Geflügel oder geimpften 
anderen in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln gewonnen werden 

▼B 

( 1 ) Bitte so detailliert, wie für eine ordnungsgemäße Bewertung des Programms erforderlich.
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15. Klinische und Laboruntersuchungen in den Betrieben, in denen geimpft 
wurde und/oder die in der Region liegen, in der geimpft wird (Wirk
samkeit, Untersuchung vor der Verbringung usw.) 

16. Mittel zur Aufzeichnung (etwa der unter Nummer 15 genannten Infor
mationen) und Registrierung der Betriebe, in denen geimpft wird 

II. Überwachung in Drittländern, Gebieten, Zonen und Kompartimenten, in 
denen gemäß Artikel 11 gegen aviäre Influenza geimpft wird 

Wird in einem Drittland, einem Gebiet, einer Zone oder einem Kompartiment 
geimpft, müssen bei allen Betrieben, in denen gegen aviäre Influenza geimpft 
wird, Laboruntersuchungen durchgeführt werden, und zusätzlich zu den in 
Anhang IV Teil I.A genannten Angaben werden folgende Informationen 
vorgelegt: 

1. Zahl der Betriebe in der Region, in denen geimpft wird, pro Geflügelka
tegorie 

2. Zahl der Betriebe pro Geflügelkategorie, in denen geimpft wird und Pro
ben zu nehmen sind 

3. Verwendung von Sentinelvögeln (Art und Zahl pro Stall angeben) 

4. Zahl der Proben pro Betrieb und/oder Stall 

5. Daten über die Wirksamkeit des Impfstoffs 

▼B
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ANHANG VI 

(gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe c 
Ziffer ii sowie Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a) 

KRITERIEN FÜR ZUGELASSENE IMPFSTOFFE GEGEN DIE 
NEWCASTLE-KRANKHEIT 

I. Allgemeine Kriterien 

1. Die Impfstoffe müssen den Normen entsprechen, die in den Normenemp
fehlungen zu Untersuchungsmethoden und Impfstoffen für Landtiere 
(Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) der 
Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) im Kapitel über die 
Newcastle-Krankheit dargelegt sind. 

2. Bevor Vertrieb und Einsatz von Impfstoffen genehmigt werden, müssen 
diese von den zuständigen Behörden des betreffenden Drittlandes regis
triert werden. Bei einer solchen Registrierung müssen sich die zuständi
gen Behörden des betreffenden Drittlandes auf ein vollständiges Dossier 
stützen, das auch Daten über Wirksamkeit und Unschädlichkeit des Impf
stoffs enthält; bei importierten Impfstoffen können sich die zuständigen 
Behörden auf Daten stützen, die von den zuständigen Behörden des 
Landes geprüft wurden, in dem der Impfstoff hergestellt wird, soweit 
diese Prüfung in Übereinstimmung mit den Normen der OIE durch
geführt wurde. 

3. Außerdem müssen Einfuhr bzw. Herstellung und Vertrieb der Impfstoffe 
von den zuständigen Behörden des betreffenden Drittlandes überwacht 
werden. 

4. Bevor der Vertrieb genehmigt wird, muss jede Charge der Impfstoffe im 
Auftrag der zuständigen Behörden auf Unschädlichkeit, insbesondere auf 
Abschwächung oder Inaktivierung, und auf das Nichtvorhandensein un
erwünschter Verunreinigungen, sowie auf Wirksamkeit geprüft werden. 

II. Besondere Kriterien 

Attenuierte Lebendimpfstoffe gegen die Newcastle-Krankheit müssen aus 
einem ND-Virusstamm hergestellt werden, dessen Saatvirus geprüft wurde 
und einen Index der intrazerebralen Pathogenität (ICPI) von 

a) unter 0,4 ergab, sofern jedem Vogel beim ICPI-Test nicht weniger als 10 
7 

EID 50 verabreicht werden, oder 

b) unter 0,5 ergab, sofern jedem Vogel beim ICPI-Test nicht weniger als 10 
8 

EID 50 verabreicht werden. 

▼M9
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ANHANG VII 

(gemäß Artikel 13) 

ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN BEZÜGLICH DER 
TIERGESUNDHEIT 

I. Für geflügel, Eintagsküken und Bruteier aus einem Drittland, einem 
Gebiet, einer Zone oder einem Kompartiment, in dem die gegen 
Newcastle-Krankheit verwendeten Impfstoffe nicht den Kriterien in An
hang VI genügen 

1. Ist in einem Drittland, einem Gebiet, einer Zone oder einem Kompar
timent die Verwendung von ND-Impfstoffen, die die besonderen Krite
rien in Anhang VI nicht erfüllen, nicht untersagt, gelten folgende zusätz
lichen Anforderungen bezüglich der Tiergesundheit: 

a) Geflügel einschließlich Eintagsküken darf zumindest in den letzten 
zwölf Monaten vor dem Tag der Einfuhr in die Gemeinschaft nicht 
mit derartigen Impfstoffen geimpft worden sein; 

b) der Bestand oder die Bestände müssen frühestens zwei Wochen vor 
dem Tag der Einfuhr in die Gemeinschaft bzw. — im Falle von 
Bruteiern — frühestens zwei Wochen vor dem Sammeln der Eier 
einem ND-Virusisolationstest unterzogen worden sein, 

i) der in einem amtlichen Labor durchgeführt wurde; 

ii) bei dem eine Zufallsstichprobe aus Kloakenabstrichen von min
destens 60 Vögeln jedes Bestands untersucht wurde; 

iii) bei dem keine aviären Paramyxoviren gefunden wurden, die einen 
Index der intrazerebralen Pathogenität (ICPI) von über 0,4 
ergaben; 

c) das Geflügel war während der zwei Wochen gemäß Buchstabe b im 
Herkunftsbetrieb unter amtlich beaufsichtigte Quarantäne gestellt; 

d) das Geflügel ist in den letzten 60 Tagen vor dem Tag der Einfuhr in 
die Gemeinschaft bzw. — im Falle von Bruteiern –in den letzten 60 
Tagen vor dem Tag, an dem die Eier gesammelt wurden, nicht mit 
Geflügel in Berührung gekommen, das die Anforderungen der Buch
staben a und b nicht erfüllt. 

2. Falls Eintagsküken aus einem Drittland, einem Gebiet, einer Zone oder 
einem Kompartiment gemäß Nummer 1 eingeführt werden, sind die Ein
tagsküken und die Bruteier, aus denen sie geschlüpft sind, in der Brüterei 
und während der Beförderung nicht mit Geflügel oder Bruteiern in Be
rührung gekommen, die die Anforderungen gemäß Nummer 1 Buchsta
ben a bis d nicht erfüllen. 

II. Geflügelfleisch 

Geflügelfleisch muss von Schlachtgeflügel stammen, das 

▼M9 
a) in den letzten 30 Tagen vor der Schlachtung nicht mit attenuierten Le

bendimpfstoffen geimpft wurde, die aus einem Saatvirus der Newcastle- 
Krankheit hergestellt wurden, dessen Pathogenität höher ist als die len
togener Stämme dieses Virus; 

▼B
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b) zum Zeitpunkt der Schlachtung anhand einer Zufallsstichprobe aus Kloa
kenabstrichen von mindestens 60 Vögeln des betreffenden Bestands in 
einem amtlichen Labor durch Virusisolationstest auf Newcastle-Krankheit 
untersucht wurde, wobei keine aviären Paramyxoviren gefunden wurden, 
die einen Index der intrazerebralen Pathogenität (ICPI) von über 0,4 
ergaben; 

c) in den letzten 30 Tagen vor der Schlachtung nicht mit Geflügel in Be
rührung gekommen ist, das die Anforderungen der Buchstaben a und b 
nicht erfüllt. 

▼B
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ANHANG VIII 

(gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a) 

ZUCHT- UND NUTZGEFLÜGEL, AUSGENOMMEN LAUFVÖGEL, 
BRUTEIER UND EINTAGSKÜKEN AUSSER VON LAUFVÖGELN 

I. Vor der Einfuhr zu erfüllende Anforderungen 

1. Zucht- und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel, sowie Bruteier und 
Eintagsküken außer von Laufvögeln, für die Einfuhr in die Gemeinschaft 
dürfen nur aus Betrieben stammen, die von der zuständigen Behörde des 
betreffenden Drittlandes unter Bedingungen zugelassen wurden, die min
destens ebenso streng sind wie die Bedingungen gemäß Anhang II der 
Richtlinie ►M42 2009/158/EG ◄, und deren Zulassung weder aus
gesetzt noch entzogen wurde. 

2. Müssen Zucht- und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel, sowie Brut
eier und Eintagsküken außer von Laufvögeln, und/oder ihre Herkunfts
bestände gemäß den in der vorliegenden Verordnung festgelegten Be
scheinigungsanforderungen geprüft werden, so müssen Probenahme und 
Prüfung gemäß Anhang III erfolgen. 

3. Zur Einfuhr in die Gemeinschaft bestimmte Bruteier sind mit dem Namen 
des Ursprungsdrittlandes und dem Vermerk „Brut“ (mehr als 3 mm hohe 
Zeichen) in einer der Amtssprachen der Gemeinschaft versehen. 

4. Jede Packung Bruteier gemäß Nummer 3 enthält nur Eier einer einzigen 
Geflügelart, Geflügelkategorie und Nutzungsrichtung aus ein und dem
selben/derselben Herkunftsdrittland, -gebiet, -zone oder -kompartiment 
und von ein und demselben Absender; sie ist zumindest mit folgenden 
Angaben versehen: 

a) den Informationen gemäß Nummer 3; 

b) der Bezeichnung der Geflügelart, von der die Eier stammen; 

c) dem Namen des Absenders oder dem Namen seines Betriebs und 
seine Anschrift. 

5. Jede Kiste mit eingeführten Eintagsküken enthält nur Eintagsküken einer 
einzigen Geflügelart, Geflügelkategorie und Nutzungsrichtung aus ein 
und demselben/derselben Herkunftsdrittland, -gebiet, -zone oder -kompar
timent und aus ein und derselben Brüterei und von ein und demselben 
Absender und weist zumindest folgende Angaben auf: 

a) die Bezeichnung des/der Herkunftslandes, -gebiets, -zone oder -kom
partiments, 

b) die Bezeichnung der Geflügelart, der die Eintagsküken angehören; 

c) die Kennnummer der Brüterei; 

d) den Namen des Absenders oder die Bezeichnung seines Betriebs und 
seine Anschrift. 

II. Nach der Einfuhr zu erfüllende Anforderungen 

1. Eingeführtes Zucht- und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel, sowie 
Eintagsküken außer von Laufvögeln, werden ab dem Tag ihres Eintreffens 

a) mindestens sechs Wochen lang in dem (den) Bestimmungsbetrieb(en) 
gehalten oder, 

▼B
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b) falls die Vögel vor Ablauf der Frist gemäß Buchstabe a geschlachtet 
werden, bis zum Tag der Schlachtung in dem/den Bestimmungs
betrieb(en) gehalten. 

Der Zeitraum gemäß Buchstabe a kann jedoch auf drei Wochen verkürzt 
werden, sofern Probenahme und Untersuchung gemäß Anhang III ein 
zufrieden stellendes Ergebnis geliefert haben. 

2. Zucht- und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel, das aus eingeführten 
Bruteiern geschlüpft ist, wird entweder mindestens drei Wochen lang in 
der Brüterei ab dem Tag des Schlupfes oder mindestens drei Wochen lang 
in dem (den) Betrieb(en) gehalten, zu dem bzw. zu denen das Geflügel 
nach dem Schlupf befördert wurde. 

Werden Eintagsküken nicht in dem Mitgliedstaat, der die Bruteier einge
führt hat, aufgezogen, so werden die Eintagsküken auf direktem Wege 
zum Bestimmungsort befördert, der unter den Nummern 1.10 und 1.11 
der Veterinärbescheinigung, Muster 2, in Anhang IV der Richtlinie 
►M42 2009/158/EG ◄ angegeben ist, und dort ab dem Tag des Schlup
fes mindestens drei Wochen lang gehalten. 

3. Während der unter den Nummern 1 und 2 festgelegten Fristen bleiben 
eingeführtes Zucht- und Nutzgeflügel und eingeführte Eintagsküken sowie 
aus eingeführten Bruteiern geschlüpftes Zucht- und Nutzgeflügel, aus
genommen Laufvögel, in Geflügelställen unter Quarantäne, in denen 
sich keine anderen Bestände befinden. 

Sie können jedoch in Ställen untergebracht werden, in denen sich bereits 
Zucht- und Nutzgeflügel sowie Eintagsküken befinden. 

In diesem Falle beginnen die unter den Nummern 1 und 2 festgelegten 
Fristen am Tag der Einstallung des zuletzt eingeführten Vogels, und kein 
bereits eingestalltes Geflügel darf den Stall vor Ablauf dieser Fristen 
verlassen. 

4. Eingeführte Bruteier werden in gesonderten Brutapparaten und Schlupf
brütern ausgebrütet. 

Eingeführte Bruteier können jedoch in bereits mit anderen Bruteiern be
legte Brutapparate und Schlupfbrüter eingelegt werden. 

In diesem Falle beginnen die unter den Nummern 1 und 2 festgelegten 
Fristen am Tag des Einlegens des zuletzt eingeführten Bruteies. 

5. Eingeführtes Zucht- und Nutzgeflügel und eingeführte Eintagsküken wer
den spätestens am Tag des Ablaufs der unter den Nummern 1 und 2 
festgelegten Fristen vom amtlichen Tierarzt/von der amtlichen Tierärztin 
klinisch untersucht, der/die zur Überwachung des Gesundheitszustands der 
Tiere erforderlichenfalls auch Proben entnimmt. 

▼B
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ANHANG IX 

(gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b) 

ZUCHT- UND NUTZLAUFVÖGEL SOWIE BRUTEIER UND 
EINTAGSKÜKEN VON ZUCHT- UND NUTZLAUFVÖGELN 

I. Vor der Einfuhr zu erfüllende Anforderungen 

1. Eingeführte Zucht- und Nutzlaufvögel (nachstehend „Laufvögel“) werden 
durch Halsmarken und/oder Mikrochips mit dem ISO-Code des Her
kunftsdrittlandes gekennzeichnet. Mikrochips müssen außerdem den 
ISO-Normen entsprechen. 

2. Eingeführte Bruteier von Laufvögeln werden mit einem Stempel gekenn
zeichnet, aus dem der ISO-Code des Herkunftsdrittlandes und die Zu
lassungsnummer des Herkunftsbetriebs hervorgehen. 

3. Jede Packung Bruteier gemäß Nummer 2 enthält nur Eier von Laufvögeln 
ein und desselben/derselben Herkunftsdrittlandes, -gebiets, -zone oder 
-kompartiments und Absenders und ist zumindest mit folgenden Angaben 
versehen: 

a) den Informationen gemäß Nummer 2; 

b) der deutlich sichtbaren und leserlichen Angabe, dass die Sendung 
Bruteier von Laufvögeln enthält; 

c) dem Namen des Absenders oder dem Namen seines Betriebs und 
seine Anschrift; 

4. Jede Kiste mit eingeführten Eintagsküken von Zucht- und Nutzlaufvögeln 
enthält nur Laufvögel ein und desselben/derselben Herkunftsdrittlandes, 
-gebiets, -zone oder –kompartiments sowie Betriebs und Absenders und 
weist zumindest die folgenden Angaben auf: 

a) den ISO-Code des Herkunftsdrittlandes und die Zulassungsnummer 
des Herkunftsbetriebs; 

b) die deutlich sichtbare und leserliche Angabe, dass die Sendung Ein
tagsküken von Laufvögeln enthält; 

c) den Namen des Absenders oder den Namen seines Betriebs und seine 
Anschrift; 

II. Nach der Einfuhr zu erfüllende Anforderungen 

1. Nach den Einfuhrkontrollen gemäß Richtlinie 91/496/EWG werden Sen
dungen mit Laufvögeln sowie Bruteiern und Eintagsküken von Laufvö
geln auf direktem Wege zum Bestimmungsort befördert. 

2. Eingeführte Laufvögel und Eintagsküken von Laufvögeln werden ab dem 
Tag ihres Eintreffens 

a) mindestens sechs Wochen lang in dem (den) Bestimmungsbetrieb(en) 
gehalten oder, 

b) falls die Vögel vor Ablauf der Frist gemäß Buchstabe a geschlachtet 
werden, bis zum Tag der Schlachtung in dem (den) Bestimmungs
betrieb(en) gehalten. 

▼M16 
3. Aus eingeführten Bruteiern geschlüpfte Laufvögel werden entweder min

destens drei Wochen lang in der Brüterei ab dem Tag des Schlupfes oder 
mindestens drei Wochen lang in dem (den) Betrieb(en) gehalten, zu dem 
bzw. zu denen sie nach dem Schlupf befördert wurden. 

Werden Eintagsküken von Laufvögeln nicht in dem Mitgliedstaat, der die 
Bruteier eingeführt hat, aufgezogen, so werden sie auf direktem Wege 
zum Bestimmungsort befördert, der in Anhang IV Muster 2 der Veterinär
bescheinigung der Richtlinie 2009/158/EG des Rates ( 1 ) unter den Num
mern I.10 und I.11 angegeben ist, und dort ab dem Tag des Schlupfes 
mindestens drei Wochen lang gehalten. 

▼B 

( 1 ) ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 74.
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4. Während der unter den Nummern 2 und 3 festgelegten Fristen bleiben 
eingeführte Laufvögel und aus eingeführten Bruteiern geschlüpfte Lauf
vögel in Ställen unter Quarantäne, in denen sich keine anderen Laufvögel 
und kein anderes Geflügel befinden. 

Sie können jedoch in Ställen untergebracht werden, in denen sich bereits 
andere Laufvögel oder anderes Geflügel befinden. In diesem Falle begin
nen die unter den Nummern 2 und 3 festgelegten Fristen am Tag der 
Einstallung des zuletzt eingeführten Laufvogels; keine bereits eingestallten 
Laufvögel und kein bereits eingestalltes Geflügel dürfen den Stall vor 
Ablauf dieser Fristen verlassen. 

5. Eingeführte Bruteier werden in gesonderten Brutapparaten und Schlupf
brütern ausgebrütet. 

Eingeführte Bruteier können jedoch in bereits mit anderen Bruteiern be
legte Brutapparate und Schlupfbrüter eingelegt werden. In diesem Falle 
beginnen die unter den Nummern 2 und 3 festgelegten Fristen am Tag des 
Einlegens des zuletzt eingeführten Bruteies, und die unter den Nummern 2 
und 3 vorgesehenen Maßnahmen kommen zur Anwendung. 

6. Eingeführte Laufvögel und eingeführte Eintagsküken von Laufvögeln 
werden spätestens am Tag des Ablaufs der unter den Nummern 2 und 
3 festgelegten Fristen von einem amtlichen Tierarzt/von einer amtlichen 
Tierärztin klinisch untersucht, der/die zur Überwachung des Gesundheits
status der Tiere erforderlichenfalls auch Proben entnimmt. 

III. Vorschriften, die bei der Einfuhr von Zucht- und Nutzlaufvögeln sowie 
Eintagsküken von Zucht- und Nutzlaufvögeln aus Asien und Afrika in 
die Gemeinschaft gelten 

Die in Anhang X Teil I vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz gegen Hä
morrhagisches Krim-Kongo-Fieber gelten für Zucht- und Nutzlaufvögel so
wie Eintagsküken von Zucht- und Nutzlaufvögeln aus asiatischen und afri
kanischen Drittländern, Gebieten, Zonen oder Kompartimenten. 

Alle Laufvögel, die beim kompetitiven ELISA auf Antikörper gegen Hämor
rhagisches Krim-Kongo-Fieber ein positives Ergebnis geliefert haben, werden 
beseitigt. 

Alle Vögel derselben Sendung werden 21 Tage nach der ersten Probenahme 
einem weiteren kompetitiven ELISA unterzogen. Bei auch nur einem positi
ven Ergebnis werden alle Vögel derselben Sendung beseitigt. 

IV. Vorschriften für Zucht- und Nutzlaufvögel aus Drittländern, Gebieten 
und Zonen, in denen eine Infektion mit Newcastle-Krankheit angenom
men wird 

Für Laufvögel und Bruteier von Laufvögeln aus Drittländern, Gebieten und 
Zonen, in denen eine Infektion mit Newcastle-Krankheit angenommen wird, 
sowie für Eintagsküken, die aus derartigen Bruteiern geschlüpft sind, gilt 
Folgendes: 

a) Vor dem Tag des Beginns der Quarantäne überprüft die zuständige Be
hörde, ob die Quarantäneeinrichtungen gemäß Teil II Nummer 4 dieses 
Anhangs akzeptabel sind; 

b) während der in Teil II Nummern 2 und 3 dieses Anhangs festgelegten 
Fristen wird jeder Laufvogel anhand eines Kloakenabstriches oder einer 
Kotprobe durch Virusisolationstest auf Newcastle-Krankheit untersucht; 

▼B
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c) sollen Laufvögel in einen Mitgliedstaat gesendet werden, dessen Gesundheits
status gemäß Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie ►M42 2009/158/EG ◄ 
feststeht, so wird jeder Laufvogel zusätzlich zum Virusisolationstest gemäß 
Buchstabe b dieses Teils auch einer serologischen Untersuchung unterzogen; 

d) bevor ein Laufvogel aus der Quarantäne entlassen wird, liegt hinsichtlich 
der Untersuchungen gemäß den Buchstaben b und c ein negatives Ergeb
nis vor. 

▼B
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ANHANG X 

(gemäß Artikel 17) 

MABNAHMEN ZUM SCHUTZ GEGEN HÄMORRHAGISCHES 
KRIM-KONGO-FIEBER 

I. Laufvögel 

Die zuständige Behörde trägt dafür Sorge, dass Laufvögel zumindest in den 
letzten 21 Tagen vor der Einfuhr in die Gemeinschaft in einem vor Nagern 
geschützten, zeckenfreien Umfeld unter Quarantäne gestellt sind. 

Vor der Verbringung in das zeckenfreie Umfeld werden die Laufvögel so 
behandelt, dass alle möglicherweise vorhandenen Ektoparasiten abgetötet 
werden. Nach 14 Tagen in einem zeckenfreier Umfeld werden die Laufvögel 
durch kompetitiven ELISA auf Antikörper gegen Hämorrhagisches 
Krim-Kongo-Fieber untersucht. Dabei muss für jedes Tier in Quarantäne 
ein negatives Ergebnis vorliegen. Beim Eintreffen der Laufvögel in der 
Gemeinschaft werden die Behandlung zur Abtötung der Ektoparasiten und 
die serologische Untersuchung wiederholt. 

II. Laufvögel, aus denen für die Einfuhr bestimmtes Fleisch gewonnen wird 

Die zuständige Behörde trägt dafür Sorge, dass die Laufvögel zumindest in 
den letzten 14 Tagen vor der Schlachtung in einem vor Nagern geschützten, 
zeckenfreien Umfeld unter Quarantäne gestellt sind. 

Vor der Verbringung in das zeckenfreie Umfeld werden die Laufvögel ent
weder auf Zeckenfreiheit untersucht oder so behandelt, dass alle möglicher
weise vorhandenen Zecken abgetötet werden. Die Art der Behandlung ist auf 
der Einfuhrbescheinigung einzutragen. Eine Behandlung darf nicht zu nach
weisbaren Rückständen im Fleisch von Laufvögeln führen. 

Jede einzelne Laufvogelpartie wird vor der Schlachtung auf Zecken unter
sucht. Werden Zecken gefunden, so wird die gesamte Partie vor der Schlach
tung erneut unter Quarantäne gestellt. 

▼B
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ANHANG XI 

(gemäß Artikel 18 Absatz 2) 

Muster-Veterinärbescheinigung für die Durchfuhr/Lagerung von spezifiziert pathogenfreien Eiern, Fleisch, 
Hackfleisch/Faschiertem und Separatorenfleisch von Geflügel, einschließlich Laufvögeln und Wildgeflügel, sowie 

für die Durchfuhr/Lagerung von Eiern und Eiprodukten 

▼M2



 

02008R0798 — DE — 10.04.2021 — 052.001 — 130 

▼C4



 

02008R0798 — DE — 10.04.2021 — 052.001 — 131 

ANHANG XII 

(gemäß Artikel 20) 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Vorliegende Verordnung Entscheidung 2006/696/EG Entscheidung 94/438/EG Entscheidung 93/342/EWG 

Artikel 1 Absatz 1 Unter
absatz 1 

Artikel 1 Unterabsatz 1 

Artikel 1 Absatz 1 Unter
absatz 2 

Artikel 5 

Artikel 1 Absatz 2 Artikel 1 Unterabsatz 2 

Artikel 1 Absatz 3 Anhang I Teil 1 und An
hang II (Teil 1) 

Artikel 2 Absätze 1 bis 5 Artikel 2 Buchstaben a 
bis e 

Artikel 2 Absatz 6 Artikel 2 Buchstabe m 

Artikel 2 Absatz 7 Artikel 2 Buchstabe j 

Artikel 2 Absatz 8 Artikel 2 Buchstabe k 

Artikel 2 Absatz 9 Artikel 2 Buchstabe l 

Artikel 2 Absatz 10 

Artikel 2 Absatz 11 

Artikel 2 Absatz 12 Buch
staben a bis c 

Artikel 2 Buchstabe g 

Artikel 2 Absatz 12 Buch
stabe d 

Artikel 2 Absatz 13 Artikel 2 Buchstabe h 

Artikel 2 Absatz 14 Artikel 2 Buchstabe f 

Artikel 2 Absatz 15 

Artikel 2 Absatz 16 

Artikel 2 Absatz 17 

Artikel 2 Absatz 18 

Artikel 2 Absatz 19 

Artikel 2 Absatz 20 

Artikel 3 Artikel 5 

Artikel 4 Unterabsatz 1 Artikel 5 und 3 

Artikel 4 Unterabsatz 2 Anhang I Teil 3 

Artikel 4 Unterabsatz 3 Artikel 3 Unterabsatz 2 
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Vorliegende Verordnung Entscheidung 2006/696/EG Entscheidung 94/438/EG Entscheidung 93/342/EWG 

Artikel 5 Artikel 4 

Artikel 6 

Artikel 7 Buchstabe a Artikel 2 Buchstabe h 

Artikel 7 Buchstabe b Artikel 2 Buchstabe g 

Artikel 7 Buchstabe c Artikel 2 Buchstabe i 

Artikel 8 

Artikel 9 

Artikel 10 

Artikel 11 

Artikel 12 Artikel 4 Absätze 1 und 2 Artikel 4 Absätze 1 und 2 

Artikel 13 Artikel 4 Absatz 3 Artikel 4 Absatz 4 

Artikel 14 Absatz 1 Buch
stabe a 

Artikel 9 

Artikel 14 Absatz 1 Buch
stabe b 

Artikel 11 

Artikel 14 Absatz 2 

Artikel 15 Artikel 18 

Artikel 16 Artikel 8 

Artikel 17 Artikel 16 Absatz 2 

Artikel 18 Absatz 1 

Artikel 18 Absatz 2 Artikel 19 Buchstabe b 

Artikel 18 Absatz 3 Artikel 19 

Artikel 19 Artikel 20 

Artikel 20 

Artikel 21 

Artikel 22 

Anhang I Anhang I und Anhang II 

Anhang II Anhang I Teil 3 

Anhang III Teil I Num
mern 1 bis 6 

Anhang I Teil 4 Buch
stabe A 

Anhang III Teil I Nummer 7 
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Vorliegende Verordnung Entscheidung 2006/696/EG Entscheidung 94/438/EG Entscheidung 93/342/EWG 

Anhang III Teile II und III Anhang I Teil 4 Buch
stabe B 

Anhang IV 

Anhang V 

Anhang VI Anhang B 

Anhang VII Teil I Artikel 7 

Anhang VII Teil II Anhang 

Anhang VIII Teil I Artikel 9 

Anhang VIII Teil II Artikel 10 

Anhang IX Teil I Artikel 11 

Anhang IX Teil II Artikel 12 

Anhang IX Teil III Artikel 13 

Anhang IX Teil IV Artikel 14 

Anhang X Anhang V 

Anhang XI Anhang IV 

Anhang XII 
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